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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

|
VerkehrsGesellschalt V G I
Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN

Auftragsnummer VGF 144/26

MafRnahme

Auftragsbezeichnung RV SiGeKo-Leistungen

Auftragsbeschreibung SiGeKo Leistungen als Rahmenvereinbarung tiber zwei Jahre
VERFAHREN

Auftraggeber Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Auftraggebertyp Offentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausfuhrungsort 60311Frankfurt am Main

Leistungsart Dienstleistung

Vergabeart Offentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN
Losweise Vergabe Nein
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Klassifizierungen Code Bezeichnung
71317200-5 Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit

ANGEBOTE
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass zugelassen Ja
Skonto zugelassen Ja
Skonto Zahlungsziel 14Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel  Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrége darf nur elektronisch erfolgen
URL fir elektronische Angebote https://lwww.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Zulassige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Rahmenvertrag
Auf-/Abgebotsverfahren Standard
TERMINE
ALLGEMEIN
Vorausgegangene Vorinformation Nein
Besondere Dringlichkeit Nein
BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 17.06.2026 23:59
Er6ffnungstermin

(nur VOB)

Angebotsfrist 24.06.2026 10:00:00
Bindefrist 24.07.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

AUFTRAGSDAUER

Beginn 20.07.2026
Ende 19.07.2028
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://lwww.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu z&hlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt Uiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. Uber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen miissen bis spatestens 17.06.2026 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen mussen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepriift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.)_ alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

Sollte dies nicht moglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufillen und mit dem Angebot
hochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den dafir vorgesehenen Formularfeldern). Kénnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es méglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgféltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfiir
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde) miissen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemafd AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfugung gestellt.

Es gelten ausschlie3lich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder erganzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder erganzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spétestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschliel3en. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versaumten Nachforderung
von UnterI?gﬁn sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fir den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstéandigkeit ihres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstandigkeit der ihnen iberlassenen Unterlagen zu iberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dariiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverziiglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstof3en.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei der Angebotserstellung die Nutzung von Unterstiitzungsleistungen durch Kl-Assistenz, die
Verantwortung fiir den gesamten Inhalt eines Angebots beim Bieter liegt. Nachforderungsmdglichkeit en richten sich nach jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

Daneben ist der Einsatz von Kl-gestitzten Assistenten (z. B. Bots, automatisierte Protokollierungs- oder Analyse-Tools) in Besprechungen,
Verhandlungen oder vergleichbaren Kommunikationsformaten grundsatzlich nicht zugelassen. Sofern Kl zum Einsatz kommt, sichert der


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Verwender zu, dass es sich nicht um eine verbotene oder Hochrisiko-KI im Sinne der Verordnung 2024/1689 uber kinstliche Intelligenz
handelt und alle rechtlichen Anforderungen erfullt sind. Obliegende Prufungs-, Informations- und weiteren Pflichten nach dieser Verordnung

sowie nach dem GeschGehG, dem BSIG, dem Kritis-DachG, der DS-GVO, dem UrhG, dem MarkenG, dem DSA und dem Data Act werden
erfullt.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote missen das
vollstandig ausgefiillte Angebotsschreiben enthalten.

Die Mengenangaben stellen unverbindliche Schatzmengen auf Basis von 2 Jahren dar, die ausschlieRlich der Auswertung dienen
und keinen Anspruch auf Beauftragung begriinden (vgl. Ziff. 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen fiir
Rahmenvereinbarungen).



VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH
Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main

Postanschrift:

60276 Frankfurt am Main

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am ort:  Frankfurt am Main Hausanschif
Einkauf & Materialwirtschaft Datum: 10.06.2026 Kurt-Schumache--Strafte 8
Kurt-Schumacher-Str. 8 Tel:  +49 6921323300 0031 Franidurt am Main
. Telefon: 069 213-03
60311 Frankfurt am Main Fax:
E-Mail: vergabestelle@vaf-ffn#g0s9 213-22740
Deutschland Az-Nr.: VGF 144/26 info@vgf-fim.de | vgf-ffm.de

(55 30, 36 (&0 11, 12, 14, 18 Borneplatz

Vergabeart

Offentliche Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung m.Teilnahmewettbewerb,
Beschrankte Ausschreibung o. Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb

Oooo®

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am: 24.07.2026

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Bezeichnung der Leistung:

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen
Anlagen:
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
HVA L-StB Bewerbungsbedingungen
[J HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage
Information Datenschutz
O
O
g

Geschéftsfiihrung: Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht: Ust-IdNr.: Bankverbindung:
Kerstin Jerchel Stadtrat Wolfgang Siefert Frankfurt am Main DE 175749170 Landesbank Hessen-Thiringen
Thomas Raasch HRB 40832 IBAN DE15 5005 0000 0016846107

Steffen Geers BIC: HELADEFF
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VGIF

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zusatzliche Vertragsbedingungen

AVA-Richtlinie

Individualvertrag

besondere Vertragsbedingungen fiir Rahmenvereinbarungen

GAO04 Arbeiten im Bereich von Gleisen

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)

HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklarung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG
Vertraulichkeitserklarung

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 2 von 7



VGIF

D) die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

x] HVA L-StB Verpflichtungserklarung

Unterschriebener Vertrag liber die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung

x]  Urkalkulation

x] Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig
ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

[xX]  Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

[x] Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

[x] Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

X1  Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

[x] Je eine Referenzbescheinigung fiir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausflihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die
Bescheinigung ausgestellt hat.

O

O

g

(|

O

O

O

O

O

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 3 von 7
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

Elektronisch Uber die Vergabeplattform
O In Textform unter nachstehender Anschrift:
Stelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaf Telefon: +49 6921323300
Strae: Kurt-Schumacher-StralRe 8 Fax:
PLZ/Ort: 60311 Frankfurt am Main E-Mail: \ergabestelle@vgf-fm.de

Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:
3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:

[1 siehe Bekanntmachung

siehe C)

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
[0 Siehe Bekanntmachung

Siehe D)

O
I

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in
beigefigtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw.

angekreuzten Zuschlagskriterien:

4 Losweise Vergabe:

[x] Nein
O Ja, Angebote sind méglich
O nur fir ein Los
| fir ein oder mehrere Lose
[l nur fir alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)
| Bei zugelassener Angebotsabgabe flr mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden kénnen:

Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 4 von 7



VGIF

Nebenangebote
51 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht
52 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen)

fur die gesamte Leistung

O
O nurfor nachfolgend genannte Leistungsbereiche

O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche

O

O unter folgenden weiteren Bedingungen:

] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

O

Nebenangebote, die Nachlasse mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen.

O Zusatzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Ausfihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3
erfullen.

6 Angebotswertung:
Kriterien flr die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemaf § 43 UvVgO
[x] Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

Angebotssumme unter Beruicksichtigung preislich glinstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 5 von 7



VGIF

Weiterhin werden berucksichtigt:

[ Preis und weitere Zuschlagskriterien gemiB Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung
der Zuschlagskriterien

7 Angebote konnen abgegeben werden:
schriftlich,
elektronisch in Textform,

elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,

OO&®d

elektronisch mit qualifizierter Signatur.

8 Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die
Vergabestelle davon

umgehend zu unterrichten (entfallt bei 6ffentlicher Ausschreibung).

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefligte Angebotsschreiben zu unterschreiben und
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an
die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
OJ siehe Briefkopf
d Stelle:

Stralle:

PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot
far ...

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 6 von 7



VGIF

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform sind der Bieter und die naturliche Person,
die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten

Signatur zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tGbermitteln.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprufung behaupteter VerstolRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann)

Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspréasidium Darmstadt
Strare: Dienstgebaude: Wilhelminenstral3e 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

10

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 7 von 7
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[
Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:
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a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bewerbungsbedingungen

fir die Vergabe von Leistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verfahrensordnung fiir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung — UVgO)*.

1

3.1
3.2

3.3

3.4

35

3.6

51
5.2

53

54

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat er unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuladssige Wettbewerbsbeschréankungen

Angebote von Bietern, die sichim Zusammenhang mitdiesem Vergabeverfahren an einerunzuléssigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hatder Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu geben, ob und
aufwelche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebotist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablaufder Angebotsfristeinzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebotwird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurztassung des Leistungsverzeichnisses istzulassig. Das von der Vergabestelle
vorgegebene Leistungsverzeichnisistallein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkteinzureichen.

Entsprichtder Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nichtdem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz
und Einheitspreis, soistder Einheitspreis maf3gebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebotgehorig gekennzeichnetsein.

Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag istunter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingung als Vomhundertsatzaufdie Abrechnungssumme gewéahrtwerden und

- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrtsind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhaltdes Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunktvorzulegen. Dies giltauch fir Unterauftragnehmerleistungen.

Nebenangebote
Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies istmit Angebotsabgabe nachzuweisen..

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnissesist, soweitmoglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.

Soweitder Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oderin
den Vergabeunterlagen geregeltist, hater im Angebot entsprechende Angaben liber Ausfiihrung und Beschaffenheit
dieserLeistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nichtentsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17

Seite 1

16


LC01
VGFLogo


6 Bietergemeinschaften

6.1 Bietergemeinschaften haben mitihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- inderdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklartist,
- inderalle Mitglieder aufgefiihrtsind und der fur die Durchfihrung des Vertrages bevollmé&chtigte Vertreter

bezeichnetist,

- dass derbewollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

6.2  Sofern nichtéffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erstnach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildethaben, nichtzugelassen.

7 Unterauftragnehmer
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausfiihren zu lassen oder sich bei der Erfiillung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzelle, technische und beruflichen
Leistungsfahigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafiir vorgesehenen
Teilleistungen/Kapazitaten in seinem Angebotbenennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
zu einem von ihrbestimmten Zeitpunktnachzuweisen, dassihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der
benannten Unterauftragnehmer zur Verfligung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den
gesetzlichen \Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende
Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.
Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist mit der ,Verpflichtungserklarung wirtschaftliche Eignungsleihe®
abzugeben.
Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgrinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

8 Eignung (Offentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb)
Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,
- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.
Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die
Eignungsnachweise auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangtdas Angebotin die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

9 Bevorzugte Bewerber
Bieter, die als ,Bevorzugte Bewerber*berticksichtigtwerden wollen, miissen dies im Angeboterklaren und auf
Verlangen den Nachweis fiir das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung fihren. Wird der
Nachweis nichtgefuhrt,so wird das Angebot wie die Angebote nichtbevorzugter Bieter behandelt.
Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehdren, haben zusatzlich den Anteil
nachzuweisen,den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebothaben.
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Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGIF

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestatigung)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

I. Pflicht zur Vorlage der Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben.

Il. Mindestlohnklausel

1. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages in den sachlichen Anwendungsbereich der in
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fallt und fir die
betreffenden Branche ein Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichte ich mich / verpflichten wir
uns, den/ die in meinem / unserem Unternehmen Beschaftigte(n) bei der Ausfiihrung der auf
Grund dieser Ausschreibung beauftragten Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Hohe und
Modalitaten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjenigen Rechtsverordnung
entspricht, an den / die ich / wir aufgrund der Bestimmungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden bin / sind.

2. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur die bei der Ausfiihrung der auf Grund dieser
Ausschreibung -durch den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschéftigte(n) — zu
erbringenden Leistungen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) fallen, mindestens den gesetzlich vorgegebenen
Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten aus dem
MiLoG einzuhalten.

3. Fur den Fall der Auftragserteilung weise(n) ich / wir dem Auftraggeber, nach dessen
Aufforderung nach, die ordnungsgemaRe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung befasste(n) Beschaftigte(n) nach. Soweit vom Auftraggeber
gewlnscht, werden wir aktuelle und priffahige Unterlagen dem Auftraggeber vorlegen, um

die Kontrolle zu ermdglichen. Dartiber hinaus ist der Auftraggeber befugt, meine(n) /
unsere(n) Beschaftigten, die mit der Ausfuhrung der beauftragten Leistungen befasst ist /
sind, nach ihrer / seiner Entlohnung zu befragen. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns,
meine(n) / unsere Beschéftigte(n) auf die Moglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen.

4. Soweit ich mich / wir uns zur Ausflihrung der Leistung eines Nachunternehmers
bediene/n, verpflichtet ich mich / verpflichten wir uns, den Nachunternehmer nur unter der
Voraussetzung zu beauftragen, dass dieser den Verpflichtungen aus Ziffer 1, 2 und 3
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ebenfalls nachkommt.

Ich / wir werde/n mit dem Nachunternehmer vereinbaren, dass mir / uns das Recht
eingeraumt wird, die ordnungsgemafe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfuihrung der
beauftragten Leistungen befasst(n) Beschaftigte(n) tberwachen. Ich werde mir / wir werden
uns von den Nachunternehmern zusichern lassen, dass weitere Unterauftrage wiederum nur
unter den in den Ziffern 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen vergeben werden.

5. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur jede schuldhafte Verletzung der
Bestimmungen nach den Ziffern 1 bis 4 eine Vertragsstrafe von einem Prozent der
Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht
auch dann, wenn der Versto3 von einem meiner / unserer Nachunternehmer zu
verantworten ist, soweit ich mich / wir uns zur Ausfiihrung der Leistung dieser
Nachunternehmer bediene(n). Ist die Vertragsstrafe unverhaltnismafig hoch, so habe ich /
haben wir einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag
herabsetzt wird. Die Summe der gesamten Vertragsstrafen bei diesem Auftrag darf eine
Grenze von 5 % der Nettoauftragssumme nicht Gberschreiten.

6. Diese Verpflichtungserklarung zur Zahlung des Mindestlohns geméaR Mindestlohngesetz
bzw. des Tariflohnes nach dem Arbeithehmerentsendegesetz bezieht sich nicht auf
Beschéftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind
und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

I1l. Abwehrklausel

Es gelten ausschlieflich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags-
und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil und finden
ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergédnzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH widersprochen worden sind. Abweichende oder erganzende Bedin-
gungen des Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH ihnen ausdricklich schriftlich zugestimmt hat.

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17

Seite 2
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Bezeichnung der Leistung:

Rahmenvereinbarung

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

1.1

1.2

1.3

1.4

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen
fur Rahmenvereinbarungen

Rahmenvereinbarung

Dieser Vertrag ist eine Rahmenvereinbarung. Er regelt ausschlieBlich das Recht
des Auftraggebers zum Abschluss von Einzelauftragen. Es besteht keine
Verpflichtung des Auftraggebers, dieses Recht auszuiben. Ein Anspruch auf
wertmallige Ausschopfung und/oder kontinuierliche Auslastung besteht nicht.

Dieser Vertrag raumt dem Auftragnehmer keine Exklusivitdt im Hinblick auf die
Beauftragung der vertragsgegenstandlichen Leistungen durch den Auftraggeber ein.

Diese Rahmenvereinbarung wird geschlossen
fur die Zeit vom 20.07.2026 bis 19.07.2028

[] mit einer Laufzeit von 24 Monaten ab Erteilung des Zuschlags.

[ Diese Rahmenvereinbarung verlangert sich jeweils um ein Jahr, wenn

der Auftraggeber nicht sechs Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit
gegenuber dem Auftragnehmer erklart, dass er den Vertrag nicht
fortsetzen will. Die maximale Laufzeit betragt

L] 2 Jahre
L] 4 Jahre
[] 6 Jahre
[] 8 Jahre

Ziffer 1.4 Satz 4 bleibt unberihrt.

Die Rahmenvereinbarung wird mit mehreren Auftragnehmern geschlossen.
Die geplante Hochstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung betragt 1.

Aus dieser Rahmenvereinbarung kénnen Leistungen im Wert bis zu 128.000 €
ohne Umsatzsteuer Uber die Gesamtvertragslaufzeit abgerufen werden
(Wertschwelle). Ein Anspruch auf wertmaRige Ausschdpfung besteht nicht.

Bei einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Rahmenvertragspartnern gilt die
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1.5

3.1

3.2

3.3

s
Wertschwelle als Obergrenze aller Abrufe.

Diese Rahmenvereinbarung endet vorzeitig und ohne, dass es dazu einer
Erklarung durch den Auftraggeber bedarf, wenn der Wert der abgerufenen
Leistungen die Wertschwelle erreicht oder Ubersteigt.

Die Beendigung dieser Rahmenvereinbarung lasst den rechtswirksamen
Fortbestand der unter dieser Rahmenvereinbarung vergebenen Einzelauftrage
unberlhrt.

Leistungsbereitschaft

Der Auftragnehmer hat seine Leistungsbereitschaft herzustellen:

[ ab Erteilung des Zuschlags
ab dem 20.07.2026

Einzelauftrage

Einzelauftrage werden zu den Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung mit ihren
Vertragsbestandteilen geschlossen.

Einzelauftrage

werden ausschlieBlich zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
begrindet

] kénnen zwischen den in Anlage genannten Auftraggebern und dem
Auftragnehmer begriindet werden.

] Abrufberechtigt sind nur die folgenden Personen/Stellen:

Einzelauftrage kommen durch Abruf des Auftraggebers

[ und Zugang des Abrufs bei dem Auftragnehmer zu Stande.
und Abrufbestatigung durch den Auftragnehmer zu Stande.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ihm zugegangene Abrufe
unverzuglich, spatestens innerhalb von

3 Werktagen (Mo.-Sa.)

zu bestatigen.
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Abrufe erfolgen schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail, Telefax). Fur die
Abrufbestatigungen gelten die gleichen Formvorschriften.

Die jeweilige Ausfuhrung beginnt entsprechend den Angaben im Einzelauftrag und ist
unverzlglich fertig zu stellen. Grundsatzlich gelten folgende Einzelfristen je
Einzelauftrag: Fertigstellung fur Einzelauftrage = spatestens 4 Wochen nach Abruf.

In besonderen Fallen kann der Auftraggeber ein konkretes Datum fur den Beginn der
Ausflihrung der Leistungen bei einem Einzelauftrag festlegen.

Rahmenvereinbarungen mit mehreren Rahmenvertragspartnern:

Fir den Fall, dass eine Rahmenvereinbarung uber dieselben Leistungen mit mehreren
Rahmenvertragspartnern geschlossen wurde, gilt:

L] Der Auftraggeber vergibt den Einzelauftrag auf der Grundlage eines
Einzelauftrags-LV mit den in der Rahmenvereinbarung festgelegten Preisen
und tatsachlich zu beauftragenden Mengen. Der Einzelauftrag wird dann auf
das wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme (ber alle Positionen des
Einzelauftrags-LV) erteilt. Der in der Wertungsrangfolge nachstfolgende
Rahmenvertragspartner  wird beauftragt, wenn der  vorrangige
Rahmenvertragspartner ausfallt oder er den Einzelauftrag nicht bedienen kann
und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner Verpflichtung nach Ziffer 3.3
befreit wurde.

] Einzelauftrage werden vorrangig demjenigen Rahmenvertragspartner erteilt,
dessen  Angebot  (Wertungssumme  Uber alle Positionen des
Rahmenvereinbarungs-LV einschl. Rabatte) das wirtschaftlichste ist. Der in der
Wertungsrangfolge nachstfolgende Rahmenvertragspartner wird beauftragt,
wenn der vorrangige Rahmenvertragspartner ausfallt oder er den Einzelauftrag
nicht bedienen kann und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner
Verpflichtung nach Ziffer 3.3 befreit wurde.

L] Einzelauftrage werden unter den Rahmenvertragspartnern
wie folgt aufgeteilt:

] Ab einem geschatzten Volumen des Einzelauftrags in Hohe von

Euro

wird der Auftraggeber einen ,Mini-Wettbewerb® unter den
Rahmenvertragspartnern  durchfihren, bei dem diese
Gelegenheit haben, auf die in der Rahmenvereinbarung
festgelegten Preise einen projektbezogenen Rabatt anzubieten.
Der Miniwettbewerb erfolgt auf der Grundlage eines
Einzelauftrags-LV mit Mengenangaben. Der Einzelauftrag wird
dann unter Berucksichtigung der angebotenen Rabatte auf das
wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme Uber alle Positionen

3
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5.1

5.2

5.3

VGIF

des Einzelauftrags-LV einschl. Rabatte) fur den Einzelauftrag
erteilt.

Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausflhrung, gerat er mit der Vollendung
in Verzug oder kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann der Auftraggeber
bei Aufrechterhaltung des Einzelauftrags Schadensersatz verlangen oder dem
Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Erflllung setzen und erklaren, dass er
nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Einzelauftrag kindigt und diesen an den
nachstfolgenden Rahmenvertragspartner erteilt.

Rabatte und Zuschlage

] Verlangt der Auftraggeber die Ausfihrung eines Einzelauftrages, dessen
Vergitung ohne Umsatzsteuer 500 Euro (Kleinstauftragswertgrenze) nicht
Uberschreitet, und kann die Ausfiihrung nicht mit anderen Arbeiten zusammengefasst
werden, wird ein Zuschlag in Hohe von % auf die Abrechnungssumme
gewahrt. Dies gilt auch bei Stundenlohnarbeiten.

Es werden die folgenden Mengenrabatte (Abrufvolumen bezogen auf die
Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung) vereinbart [Hinweis: Rabatte kdnnen vom
Auftraggeber vorgegeben werden oder - unter Angabe, wie ihre Bewertung erfolgt -
dem Wettbewerb unterstellt werden].

Ab einem Abrufvolumen von Euro = %
Ab einem Abrufvolumen von Euro = %
Ab einem Abrufvolumen von Euro = %

auf die daruber hinausgehenden Abrechnungsvolumina.

Soweit die vorstehend genannten Rabatte und Zuschlage und ggf. weitere vereinbarte
Rabatte und Zuschlage zur Anwendung kommen, werden diese miteinander
kombiniert.

Vertragsfristen und Vertragsstrafen

Frist fur die Vollendung der Ausfihrung: Die Vollendung der Lieferung/Leistung hat bis
zu dem im Einzelauftrag genannten Liefer-/Leistungsdatum zu erfolgen.

Vertragsstrafen werden vereinbart:

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Frist fir die Vollendung der
Ausfuhrung hat dieser gemaR § 11 VOB/B (bei Bauleistungen) bzw. § 11 VOL/B (bei
Liefer-/Dienstleistungen aulRer Bauleistungen) fir jeden Werktag, um den die Frist
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,05 % der im Bestellformular
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) des Einzelauftrags zu zahlen.
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Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage aus dem Einzelauftrag wird auf
insgesamt 5 % der im Bestellformular genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
des Einzelauftrags begrenzt.

Vertragsstrafen nach dieser Ziffer 6 werden auf einen etwaigen
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wegen Verzug angerechnet.

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

(] Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag (iber Bauleistungen mindestens
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist gem. § 17 VOB/B Sicherheit fur die
Vertragserfullung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne
Nachtrage) zu leisten.

[] Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag iiber Liefer- oder
Dienstleistungen (aufer Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt, ist gem. § 18 VOL/B Sicherheit flr die Vertragserfullung in
Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fir Mangelanspriche wird verzichtet.

[] Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag tiber Bauleistungen
mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist nach erfolgter Abnahme
gem. § 17 VOB/B Sicherheit fur Mangelanspruche zu leisten. Die Sicherheit fur
Mangelanspriche betragt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl.
Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

[] Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag (iber Liefer- oder
Dienstleistungen (aufRer Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro o.Umsatzsteuer
betragt, ist nach erfolgter Abnahme gem. § 18 VOL/B Sicherheit fir
Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt 3 % der
Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt
des Auftraggebers zu verwenden und zwar flr

- die Vertragserfillung bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB
Vertragserfullungsbirgschaft® und bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das
Formblatt ,HVA L-StB Vertragserflllungsburgschaft*

- die Mangelanspriche bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB
Mangelanspruchsburgschaft® und bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das
Formblatt,HVA L-StB Vertragserfiullungsbirgschaft*

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz
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3 VOB/B bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB Abschlagszahlungs

/Vorauszahlungsburgschaft" und vereinbarte Vorauszahlungen und
Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz
3 VOB/B bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das Formblatt ,HVA L-StB

Abschlagszahlungs /Vorauszahlungsburgschaft®
Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz ,oder gleichwertig®
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Rechnungen

Rechnungen sind mit Angabe der Bestellscheinnummer des Auftraggebers und der
Zuordnung zur jeweiligen Bestellposition elektronisch (per e-mail) im PDF-Format an
die E-Mail-Adresse Rechnungswesen@vaf-ffm.de zu senden. Zusatzlich kdnnen
strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 eingelesen werden.
Bei fehlenden Angaben oder einer nicht mdglichen Zuordnung geht die Rechnung an
den Auftragnehmer zurtick.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] Keine

Siehe beigeflgte Unterlage

Anlagen: Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Vergabenummer: VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


Name und Anschrift des Bieters: ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Az.-Nr.:

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”: [ Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
[ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
[] HVA L-StB Eigenerklarung Eignung
[ Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
[ HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
[J HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft
[ Nebenangebote
O
O

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-
beschreibung betragt:

EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehtérenden Nebenangebote:
St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle Nebenangebote:

%

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 1
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[J dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen*® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

7 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig® enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 2
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters

Ort:
Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

VGF 144/26

RV SiGeKo-Leistungen

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

GWB

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaf § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemaf den 88 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder
* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuze von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der

Zuschlag erteiltwerden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemand erfullt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
[ ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

! Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17

Seite 1
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Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

1 Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
[0 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestéatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit

[J* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn-und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[J* Information tber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fur die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten*:

Beigefligt Ubersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

[  Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Hohe

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fir Personenschaden in Hohe von mindestens €* und fur sonstige Schaden (Sach-
und Vermdégensschaden) in Hohe von mindestens €* abschliel3en werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen Ubersenden.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 2
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IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[X]* Vorlage geeigneter Referenzen tber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[J* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr alsdrei Jahre zuriickliegen

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 ! Fallen vergleichbare Leistungen erbracht

habe(n).
1. Referenz: Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur die
oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemafe Ausfihrung und das

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 3
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Angabe der technischen Fachkrafte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfigung stehen.

Angabe dertechnischen Fachkréfte, die die Leistung tatséchlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auchtechnische Leitung)

Mind. 2 MA; die
Ausbildungsnachweise sind
vorzulegen

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu
den Personen einreichen

[J* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens
Angabe dertechnischen Ausriistung des Unternehmens

[J* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 4

37


GE66
Schreibmaschine
Mind. 2 MA; die Ausbildungsnachweise sind vorzulegen


[+ Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens

Angabe der Untersuchungs-und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O« Angabe des Lieferkettenmanagement-und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfullung zur Verfligung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen
zur Vertragserfiullung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 5
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O+ Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefuhrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fir die Qualitatskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom &ffentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaatdes Unternehmens durchgefiihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

L+ studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen uber die Erlaubnis zur
Berufsaustibung fur die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertetwerden

Mein/unser Unternehmen verfigt iber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[0 Angabe der UmweltmanagementmaRnahmen, die das Unternehmen wahrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende UmweltmanagementmalRnahmen werde(n) ich/wirwahrend der Auftragsausfihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéaftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre ber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verflugten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fuhrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iber welche Ausstattung, welche Gerate und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fur die Ausfuhrung des Auftrags verfigt

Mein/unser Unternehmen verfugtfur die Ausfilhrung des Auftrags Uber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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O+ Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrage zu vergeben beabsichtige (n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftradge zu vergeben:

Siehe ausgefullter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[ * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[J* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustandig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fur Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Guter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestétigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht wollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit, *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggdf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis wverlangt wird.
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

Regelwerke VGF).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Seite 1 von 2

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung
der Sanktion gegen Russland

in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833) Artikel 5 aa, 5 k Verordnung (EU) Nr. 833/2014,
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang | Uber restriktive MalRnahmen angesichts Handlungen

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren sowie die die territoriale Unversehrtheit,

Souveranitat und Unabhéangigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen

Bezeichnung, Name des Bewerbers / Bieters / Auftragnehmers / Bietergemeinschaft

Nachunternehmer / Eignungsverleiher

Nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Bewerber / Bieter / Auftragnehmer / die Bietergemeinschaft gehort / gehdren nicht zu den
genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne folgender

Vorschriften aufweisen;

dass wahrend der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitdten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt
werden, die zu genannter Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschriften

gehdren und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person, Organisation
oder Einrichtung, die sich unter offentlicher Kontrolle oder zu tber 50 % in offentlicher Inhaberschaft
befindet oder bei dem Russland und seine Regierung oder Zentralbank das Recht auf
Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder Zentralbank andere wesentliche

wirtschaftliche Beziehungen unterhélt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die au3erhalb der Union niedergelassen ist
und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer nachfolgend aufgefiihrten

Organisation gehalten werden, oder

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der
nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

NK13.3 161225 EE Russland_national
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Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:
OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

d) und sind nicht (und sofern vorliegend, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft oder deren
Subunternehmer), Gegenstand von EU-Sanktionen, wie bspw. denen gegen die in Anhang | der
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgefiihrten Personen, und befindet sich auch nicht im Eigentum oder

unter der Kontrolle der dort aufgefihrten Personen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269
Das Kriterium, dass bei der Beurteilung zu bericksichtigen ist, ob eine juristische Person oder Organisation im Eigentum einer

anderen Person oder Organisation steht, ist der Besitz von mehr als 50% der Eigentumsrechte an einer Organisation oder eine

Mehrheitsbeteiligung an dieser.)

, den
Ort Datum

Unterschrift

(Elektronische Ubermittlung: Diese Erkléarung ist unter Angabe des Namens der erklarenden Person ohne Unterschrift giiltig,

sofern Textform nach § 126b BGB zugelassen ist.)

NK13.3 161225 EE Russland_national
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(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung
zur Akzeptanz von Ausfiuhrungsbedingungen

zur Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle der Auftragserteilung, fir den
Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen
Personen-, Sach- und Vermogensschaden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fur Risiken
nach dem Umwelthaftungsgesetz (Anlagen, Rest- und Regressrisiko/
Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchfuhrung des Vertrages sowie ggf.
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Héhe abzuschlieRen und nachzuweisen.

Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR
5 Mio. pauschal fur Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fir Vermdgensschaden je 2-fach
maximiert p.a. (fir Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. fir Personen-/ Sach- und
mitversicherte Vermdgensschaden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen.

Unterschrift
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)

(Unterschrift und ggf. Stempel)

Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
e die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder

e eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder
e Textform ausreichend aber der Name der naturlichen Person, die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,
so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberihrt.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1
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Bezeichnung der Leistung

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17



Bezeichnung der Leistung:

VGF 144/26 RV SiGeKo-Leistungen

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Namen des Unternehmens
oz Beschreibung der Teilleistung (erst nach gesonderter
Aufforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe*
(Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2
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VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Geschaftsanweisung (GA)
GA 04

VGIF

Arbeiten im Bereich von Gleisen

der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gultig far:

NA24 Ordnungsdienst

NT31 Fahrweg

NT32 Systemtechnik

NT33 Haltestellen und Gebaude
NT34 Fahrstromtechnik

NT41 Stadtbahnwerkstatten
NT42 Betrieb Schiene

NT43 Betriebsmanagement

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013

Geschéaftsanweisung Arbeiten im Bereich von Gleisen

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(Nur fuir den internen Gebrauch)
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Anderungsmanagement

Anderungsmanagement

Version | Datum | Anderung Bearbeiter Unterschrift
1.0 20.06.13 | Erstellt gemaR Abstimmungen in NAO03 /éﬂ %
Arbeitsgruppe AAW Gleis Laska .
Verteiler
B NT
O NTO1 O NUK B NBG
O NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
B NT3 B NT31 B NT32 B NT33 B NT34
B NT4 B NT41 W NT42 B NT43
H NA
O NAO1 O NAO02 B NAO3 O NA04 O NAO05
O NA1 O NA11 O NA12 O NA13
B NA2 O NA21 O NA22 O NA23 B NA24
O NA3 O NA3.01 O NA3.02
O NA31 O NA32
B UHB O Intranet B BL BOStrab
Aufbewahrungsfrist:
Funf Jahre nach Ablauf der Giltigkeit der Geschaftsanweisung.
Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04

Erstausgabe:

Version 1.0 Stand: 01.07.2013

Geschéaftsanweisung Arbeiten im Bereich von Gleisen

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(Nur fur den internen Gebrauch)
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1 Grundlagen

1 Grundlagen

Grundlagen dieser Geschaftsanweisung sind die gultigen Vorschriften:

¢ Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)

e Verordnung Uber den Bau und Betrieb der StralRenbahnen (BOStrab)
e StralRenverkehrsordnung (StVO)

e StralBenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

¢ Richtlinie fUr die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen (RSA 95)

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013
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2 Geltungsbereich, Allgemeines

2 Geltungsbereich, Allgemeines

2.1

Diese Geschaftsanweisung gilt fir die Abwehr von Gefahren aus und fir den Bahnbetrieb beim
Arbeiten im Bereich von Gleisen. Organisatorische Malinahmen, die fiir die Einrichtung einer
Baustelle, deren Durchfihrung und die Wiederaufnahme des Fahrbetriebes unter der Beach-
tung der Betriebssicherheit im BOStrab abgenommenen Schienennetz nétig sind, werden in
dieser Geschaftsanweisung nicht beschrieben. Dazu ist die DA-A-010 Dienstanweisung zur
Durchfiihrung von Baumafnahmen im Schienennetz der VGF (DA Bau) zu beachten.

2.2

Die Geschaftsanweisung gilt fir alle Mitarbeiter und Betriebsfremde, die im Gleisbereich der
VerkehrsGesellschaft Frankfurt mbH, im folgenden VGF genannt, und dessen unmittelbaren
Gefahrenbereich arbeiten.

2.3

Jeder, der Tatigkeiten im Gleisbereich und dessen Gefahrenbereich ausfihren will, muss die
Geschaftsanweisung der VGF kennen, mit den maRgebenden Gesetzen, Verordnungen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften vertraut sowie Uber die betrieblichen Gegebenheiten
unterwiesen sein und sich danach verhalten. Der Unternehmer oder sein Beauftragter hat sich
vor Beginn der Arbeiten vom verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers unterweisen zu
lassen.

24

Jeder, der Tatigkeiten im Gleisbereich und dessen Gefahrenbereich ausfuhrt, ist in regelmafi-
gen Abstanden, mindestens jedoch einmal jahrlich, Gber den Inhalt der Geschaftsanweisung
sowie die malRgebenden Gesetze, Verordnungen und berufsgenossenschaftliche Vorschriften
zu unterweisen. Uber die erfolgte Unterweisung ist ein schriftlicher Nachweis zu fiinren. Der
Bahnbetreiber und alle Unternehmer oder seine Beauftragten sorgen flr eine geeignete Unter-
weisung ihrer Bediensteten (siehe BGV A1 § 7, BGV D33 §5).

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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2 Geltungsbereich, Allgemeines

2.5

Zum vorbeugenden Brand- und Explosionsschutz sowie dem Verhalten bei Branden sind die
Festlegungen der Anlage 5 Sicherung gegen Feuer- und Explosionsgefahren einschliel3lich
des Erlaubnisscheines sowie der Anlage 6 Verhalten im Brandfall zu beachten.

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013
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3 Begriffsbestimmungen

3  Begriffsbestimmungen

3.1

Arbeiten im Sinne dieser Vorschrift sind alle Tatigkeiten, die fir den Bahnbetrieb, den Bau und
die Instandhaltung von Betriebsanlagen erforderlich sind. Dazu gehéren auch damit zusam-
menhangende Arbeiten wie die Beseitigung von Stérungen, Begehungs- und Kontrolltatigkeiten
sowie andere Arbeiten. Weiter sind dies Tatigkeiten im Umfeld der Betriebsanlagen, bei denen
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Gleisanlagen versehentlich betreten werden oder
Arbeitsgerate in diese einschwenken oder fallen kénnen.

3.2

Anndherungsstrecke ist die Mindestentfernung der Spitze des Zuges bis zum Baustellenan-
fang, die noétig ist, um ungefahrdet Personen im Gleisbereich so rechtzeitig warnen zu kénnen,
dass sie gefahrlos den Gleisbereich verlassen kénnen und das im Notfall das Fahrzeug ange-
halten werden kann.

3.3

Bahnbetreiber im Sinne dieser Geschaftsanweisung ist die fir den Bahnbetrieb zustandige
Stelle. Dies ist bei der VGF jeweils der verantwortliche Fachbereich.

Fihren Dritte Arbeiten in der Nahe des Gleisbereiches aus, wird die Funktion der fiir den Bahn-
betrieb zustandigen Stelle vom Fachbereich NT31 wahrgenommen. Sind U-Bahn-Stationen
oder das Tunnelbauwerk von den Arbeiten Dritter betroffen, wird die Funktion der fiir den Bahn-
betrieb zustéandigen Stelle von NT33 wahrgenommen.

Der Sicherheitstechnische Dienst ist unterstiitzend einzubinden.

3.4

Bauleiter ist der mit der Bauleitung Beauftragte. Bei Bauarbeiten, die durch eigene Mitarbeiter
ausgefuhrt werden, ist der Bauleiter (der Verantwortliche) neben der Abwehr der Gefahren flr
den Bahnbetrieb auch fir die Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb verantwortlich.

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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3 Begriffsbestimmungen

3.5

Ein behelfsmaRiger Sicherheitsraum kann unter dem Bahnsteig oder dem Laufsteg angeord-
net sein. Er muss mindestens 0,7 m breit und mindestens 0,7 m hoch sein.

3.6

Dienstfahigkeit ist die korperliche und geistige Leistungsvoraussetzung des Beschaftigten, die
einen vorschriftsmaligen und sachgerechten Arbeitseinsatz gewahrleistet.

3.7

Einzelganger sind einzelne besonders unterwiesene Personen (z.B. Weichenschmierer, Stre-
ckenlaufer, Sicherungsaufsichtskrafte, Sicherungsposten etc.) mit besonderen Voraussetzun-
gen und Tatigkeiten gemal Kapitel 18.

3.8

Die elektrische Bahnanlage (siche DIN EN 50122-1) ist ein elektrisches Bahn-Verteilernetz,
das Energie fur Schienenfahrzeuge liefert. Zu dieser Anlage gehdren:

e Fahrleitungsanlagen
¢ Rickleitungen von elektrischen Bahnen

e Elektrische Anlagen, die unmittelbar oder Gber Transformatoren aus der Fahrleitung ge-
speist werden

o Elektrische Anlagen in Kraftwerken und Unterwerken, welche ausschlie3lich der Erzeu-
gung und der Verteilung von elektrischer Energie zur unmittelbaren Speisung der Fahr-
leitung dienen

Elektrische Anlagen von Schaltstellen

3.9

Elektrofachkraft flr Arbeiten an Fahrleitungsanlagen bzw. Zugsicherungsanlagen ist, wer auf-
grund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Best-
immungen die Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen kann.

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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3 Begriffsbestimmungen

3.10

Die elektrotechnisch unterwiesene Person muss Uber die ihr Ubertragenen Aufgaben und
notwendigen SchutzmalRnahmen sowie Uber mdgliche Gefahren bei unsachgemalliem Handeln
unterwiesen sein.

3.1

Erde ist das Potenzial des leitfahigen Erdreiches, dessen elektrisches Potential an jedem Punkt
vereinbarungsgemalf gleich null gesetzt wird.

3.12

Fahrbereich ist der von bewegten Schienenfahrzeugen einschliel3lich der transportierten Giter
in Anspruch genommene Raum.

3.13

Die Fahrleitung ist ein Leitersystem zur elektrischen Energieversorgung von Fahrzeugen tber
Stromabnehmereinrichtungen.

3.14

Die Fahrleitungsanlage umfasst:

o alle Oberleitungsdrahte einschliellich Langstragseil, Fahrdraht und Ruckleiterseil, Er-
dungsseil, Blitzschutzseil, Speiseleitung und Verstarkungsleitung, wenn sie an den
Tragkonstruktionen befestigt sind.

e Grundungen, Tragkonstruktionen und alle anderen Komponenten, die der Halterung,
Seitenfiihrung, Absicherung oder Isolierung der Leiter dienen.

e Schaltgerate, Uberwachungs- und Schutzeinrichtungen, die an den Tragkonstruktionen
befestigt sind.

3.15

Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind Gefahren, die von Schienenfahrzeugen oder von Be-
triebsanlagen (z.B. Fahrleitungsanlage, bewegliche Weichenteile) ausgehen.

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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3 Begriffsbestimmungen

3.16

Gleisbereich ist der Bereich, in dem Beschaftigte durch bewegte Schienenfahrzeuge gefahrdet
werden konnen, dies schlieft auch den Fahrleitungsbereich ein. Die Begrenzung des Gleisbe-
reiches muss unter Bertcksichtigung der jeweils ortlich auftretenden Gefahrdungsmoglichkeiten
nach den Umsténden des Einzelfalls festgelegt werden (z.B. Arbeiten an der Bahnsteigkante,
Briicken, Fahrleitungsanlagen, Signalanlagen, Béschungen).

3.17

Gleiswechselfahrten sind Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung, wenn diese Strecke mit
Zugsicherungsanlagen, den zugehdrigen Hauptsignalen und den Ublichen Signalbildern ausge-
stattet ist.

3.18

Kleingruppen sind Gruppen bis max. 3 besonders unterwiesene Personen gemal Kapitel 19.

3.19

Langsamfahrstelle ist ein durch Geschwindigkeitssignale (vgl. Anlage 8 Geschwindigkeits-
signale) gekennzeichneter Gleisabschnitt, in dem eine verminderte Geschwindigkeit vorge-
schrieben ist.

3.20

Die Riickleitung beinhaltet alle Leiter, die den vorgesehenen Pfad flir den Bahnriickstrom und
den Strom im Fehlerfall bilden:

e Fahrschienen

e Rdlckleiter

¢ Rickleitungsverstarkungen
e Schienenquerverbinder

e Schienenlangsverbinder

e Gleisverbinder

e Erdungsverbindungen von Geraten, die im Fehlerfall vom Fahrdraht berUhrt werden

kénnen
Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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3 Begriffsbestimmungen

3.21

Sicherheitsraum ist der Bereich au3erhalb des Fahrbereiches, in den die Beschaftigten vor
herannahenden Schienenfahrzeugen ausweichen kénnen. Er muss mindestens 2 m hoch und
0,7 m breit sein (Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen). Fehlende Sicherheitsraume
sind in der Ortlichkeit gekennzeichnet (Anlage 2 Lage fehlender Sicherheitsraume).

3.22

Die Tatigkeit der Sicherungsaufsichtskraft umfasst den Einsatz der Sicherungsposten und die
Beaufsichtigung der Sicherungsmaflinahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbe-
trieb. Bei Arbeiten im Bereich von Gleisen durch ein Unternehmen ist von diesem eine Siche-
rungsaufsichtskraft vorzuschlagen. Eine schriftliche Bestatigung muss von der VGF erfolgen.

3.23

Sicherungsposten warnen die Beschaftigten vor sich ndhernden Schienenfahrzeugen.

3.24

Tauglichkeit ist die Erflllung der arbeitsmedizinischen Anforderungen.

3.25

Tunnelpotenzial ist das Potenzial des Bauwerkes und aller Einbauten, die mit ihm elektrisch
leitend verbunden sind.

3.26

Unternehmer im Sinne dieser Geschaftsanweisung sind Fremdfirmen und alle VGF- Fachbe-
reiche, die nicht Bahnbetreiber sind.

3.27

Verantwortliche im Sinne dieser Geschaftsanweisung sind die mit der Durchflihrung und
Durchsetzung des Arbeitsschutzes beauftragten Mitarbeiter der VGF sowie der beauftragten
Unternehmen.

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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3 Begriffsbestimmungen

3.28

Verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers (VGF) fir die Vorgabe der Sicherungsmalf3-
nahmen gemaR Kapitel 5.2, sind durch den jeweiligen Fachbereichsleiter schriftlich zu bestellen
und sind als Sicherungsaufsichtskrafte aus- und fortgebildet.

3.29

Warnposten mussen ihre Tatigkeit darauf beschranken, die Verkehrsteilnehmer in umsichtiger
Weise vor einer Verkehrseinschrankung oder Gefahrenstelle zu warnen.

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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4 Verantwortung fiir die Unfallverhiitung

4 Verantwortung flr die Unfallverhitung

4.1

Fur die Durchfihrung der Mallinahmen gegen Gefahren aus und fir den Bahnbetrieb bei Arbei-
ten im Bereich von Gleisen ist der jeweils verantwortliche Fachbereich zustandig.

4.2

Die Mitarbeiter der VGF haben fiir die ihnen Ubertragenen Aufgaben aus dem Bahnbetrieb die
Verantwortung im Rahmen ihrer Stellung im Unternehmen.

4.3

Der verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers (Nr. 3.28) hat alle Sicherungsmalnahmen
fur Arbeiten im Gleisbereich vorzugeben und deren Umsetzung in geeigneter Weise zu Uberwa-
chen. Werden die Arbeiten im Gleisbereich durch einen Unternehmer (Nr. 3.26) ausgeflhrt,
sind die Sicherungsmalnahmen durch den verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers in
einer Sicherungsanweisung anzuordnen (Anlage 11  Sicherungsanweisung fir Arbeiten im
Bereich von Gleisen). Das betrifft auch die Bestellung der Sicherungsaufsichtskraft und bei Be-
darf die Einsetzung eines Koordinators.

4.4

Der Unternehmer hat Beginn, Anderungen und Ende von Arbeiten im Bereich von Gleisen und
die erforderlichen Raumzeiten dem verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers (Nr. 3.28)
mitzuteilen. Dies betrifft insbesondere Anderungen gegeniiber dem abgestimmten Bauablauf
bzw. Sicherungskonzept. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Sicherungs-
mafRnahmen getroffen sind. Der Unternehmer ist verantwortlich fur seine Beschaftigten und hat
alle MaBnahmen fiir die Abwendung von Gefahren zu veranlassen. Werden die Arbeiten von
der VGF ausgeflihrt, sind die 0.g. Aufgaben und Pflichten entsprechend anzuwenden.

4.5

Sind mehrere Arbeitsgruppen gleichzeitig tatig, muss ein Koordinator eingesetzt werden, der die
einzelnen Tatigkeiten aufeinander abstimmt, um mégliche gegenseitige Gefahrdungen zu ver-
meiden. Der Koordinator kann auch die Aufgaben einer Sicherungsaufsichtskraft wahrnehmen.
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4 Verantwortung fiir die Unfallverhiitung

4.6

In Kapitel 14 sind Verantwortung und Aufgaben der Sicherungsaufsichtskraft geregelt.

4.7

In Kapitel 15 sind Verantwortung und Aufgaben der Sicherungsposten geregelt.
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5 Grundsatzliche Sicherungsmaflinahmen

5 Grundsatzliche SicherungsmaRnahmen

5.1

Die Belange der Unfallverhitung sind bereits bei der Planung und Vorbereitung von Arbeiten zu
bertcksichtigen.

5.2

Fir die Sicherung bei Arbeiten im Gleisbereich kdnnen abhangig vom Einzelfall die folgenden
Mafinahmen zum Einsatz kommen:

e organisatorische MaRnahmen (z.B. Gleissperrung) festlegen
¢ Verwendung der von der VGF zugelassenen technischen Einrichtungen

e Sicherungsposten einzusetzen

5.3

Far Art und Umfang der SicherungsmalRnahmen sind die Gefahrdungen mafigebend, die im
Wesentlichen bestimmt werden durch die

e Sichtverhaltnisse entsprechend der Ortlichkeit, der Witterung und der Tageszeit

o Geschwindigkeit, mit der der jeweilige Streckenabschnitt befahren werden darf

e Anzahl der vorhandenen Gleise u. deren Belegung durch Zug- und Rangierfahrten
o Tatigkeit und Arbeitsweise (Hand- oder Maschinenarbeit)

e Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

e Ausdehnung der Arbeitsstelle

e Arbeits- und Umgebungsgerausche

e Arbeitsbreite der Gerate

o Betriebsregelung im Arbeitsgleis (gesperrtes oder nicht gesperrtes Gleis)

« Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung

o Nahe zu spannungsfilhrenden Teilen der Fahrleitungsanlage
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5 Grundsatzliche Sicherungsmaflinahmen

5.4

Auf der Grundlage der vorhandenen Gefahrdungsmoglichkeiten gemaf 5.3 und unter Beach-
tung der ortlichen Bedingungen ist durch den verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers
vor Aufnahme der Arbeiten zu bestimmen, welche der unter 5.2 aufgeflihrten Sicherungsmal3-
nahmen anzuwenden sind.

5.5

Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Arbeitsstelle sowohl gegeniber dem
Schienenverkehr als auch gegeniber dem Stralenverkehr gesichert ist.

5.6

Bei Arbeiten durch Betriebsfremde werden der Bauleiter und die Sicherungsaufsichtskraft
nachweisbar vom verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers gemafy Abschnitt 4.3 einge-
wiesen. Hierbei sind ihnen die getroffenen Sicherungsmafl3nahmen zu erldutern. Der Bauleiter
hat seine Beschaftigten nachweislich ber die 6rtlichen und betrieblichen Verhaltnisse zu un-
terweisen. Die Sicherungsaufsichtskraft weist gemaf Abschnitt 14.6 die Sicherungsposten ein.

5.7

Arbeiten und SicherungsmalRnahmen miissen standig aufeinander abgestimmt sein. Ist das
nicht méglich, sind die Arbeiten einzustellen.

5.8

Wenn moglich, ist durch feste Absperrungen (z.B. durch Zaune, Gelander) sicherzustellen, dass
Beschaftigte nicht unbeabsichtigt in den Gleisbereich geraten oder durch den Stral’enverkehr
gefahrdet werden. Dann kann im Allgemeinen auch auf die Warnung vor Fahrten im Nachbar-
gleis verzichtet werden.

5.9

Fir Absperrungen zum StralBenverkehr sind die Auflagen der Verkehrsbehdrde einzuhalten
(siehe Richtlinie fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen).
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5 Grundsatzliche Sicherungsmaflinahmen

5.10

In nebeneinander liegenden, nicht gesperrten Gleisen dirfen Arbeiten gleichzeitig nur ausge-
fuhrt werden, wenn eine eindeutige Zuordnung der Warnsignale mdglich und deren Verwechs-
lung ausgeschlossen ist.

5.1

Bei Arbeiten in einem gesperrten Streckengleis darf ohne Sicherungsposten gearbeitet werden,
wenn aufgrund der o6rtlichen und technischen Bedingungen sichergestellt ist, dass:

¢ sich keine Beschaftigten im Gleisbereich der Nachbargleise befinden oder in diesen un-
beabsichtigt hineingelangen kdnnen

e keine Gerate oder Gegenstande in den Gleisbereich der Nachbargleise hineinragen
konnen.

5.12

Jeder, der Sicherungsaufgaben bei der VGF wahrnimmt, muss die Berechtigung besitzen und
auf Anforderung vorlegen.
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6 Tauglichkeit, Dienstfahigkeit

6 Tauglichkeit, Dienstfahigkeit

6.1

Der Verantwortliche hat daflr zu sorgen, dass der Arbeitseinsatz der Beschaftigten entspre-
chend ihrer Tauglichkeit und Eignung nach den bestehenden Rechtsvorschriften und innerbe-
trieblichen Bestimmungen erfolgt. Die Tauglichkeit kann nur von einem Arbeitsmediziner fest-
gestellt werden.

6.2

Jeder Beschéftigte hat dienstfahig zum Dienst zu erscheinen. Die Dienstfahigkeit darf nicht
durch UbermUdung, Krankheiten, Medikamente, Alkohol und andere Rauschmittel beeintrach-
tigt sein.

Wer an korperlichen, geistigen oder seelischen Schwachen oder Gebrechen in dem Male lei-
det, dass seine volle Handlungsfahigkeit auch nur voribergehend beeintrachtigt ist, muss dies
seinem Vorgesetzten mitteilen. lhm durfen sicherheitsrelevante Arbeiten nicht Ubertragen wer-
den. Die erforderlichen MalRnahmen sind von den Verantwortlichen durchzufiuhren.

Vor und wahrend der Arbeitszeit ist der Genuss von Alkohol und anderen Rauschmitteln, gleich
in welcher Form, verboten. Dies gilt auch fir die Dienstbereitschaft, dienstliche Gange, Fahrten
zwischen Arbeitsstellen und dergleichen.

6.3

Handelt es sich bei den Beschaftigten um Betriebsfremde, so hat die Fremdfirma, vertreten
durch ihren Bauleiter bzw. ihren Verantwortlichen, die fur die vorgesehene Tatigkeit erforderli-
che Tauglichkeit, Eignung und Dienstfahigkeit zu gewahrleisten und auf Verlangen der VGF
nachzuweisen.
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7 Personliche Schutzausristung, Warnkleidung

7  Personliche Schutzausrustung, Warnkleidung

71

Entsprechend der Art der Arbeiten hat jeder persdnliche Schutzausristung entsprechend der
Gefahrdungsbeurteilung gemal §5 Arbeitsschutzgesetz zu tragen. Die Hér- und Sehfahigkeit
darf nicht beeintrachtigt werden. Wahrend des Aufenthaltes im Gleisbereich muss eng am Kor-
per anliegende Kleidung getragen werden. Verboten sind freihdngende Kleiderteile wie z.B.
Halstlcher mit losen Enden. Rucksacke und Taschen sind bei der Vorbeifahrt von Ziigen in der
Hand zu halten.

7.2

Alle Personen, die im Gleisbereich oder auf Stralden Arbeiten verrichten, missen Warnkleidung
der Klasse 2 nach EN 471 in der Farbe fluoreszierendes Orange-Rot mit retroreflektierendem
Material der Klasse 2 tragen. Die Farbe fluoreszierendes Gelb ist dem Einsatzleiter der VGF
vorbehalten.
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8 Betreten des Gleisbereichs

8 Betreten des Gleisbereichs

8.1

Das Betreten des Gleisbereichs zur Aufnahme von Arbeiten ist mit dem zustandigen Fahr-
dienstleiter (Anlage 1 Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) unter Angabe des Arbeitsum-
fanges, der Dauer und der Ortlichkeit abzustimmen. Seitens des Fahrdienstleiters ist der An-
meldende Uber Abweichungen vom Betriebsablauf zu informieren (z.B. Arbeitszugfahrten, Fahr-
ten entgegen der Regelfahrtrichtung). Nach Beendigung der Arbeiten, ist dies dem zustandigen
Fahrdienstleiter unverziiglich mitzuteilen.

8.2

Beim Betreten des Gleisbereiches missen die Beschaftigten mit den Signalen vertraut sein, die
fur Ihre Sicherheit von Bedeutung sind (Anlage 8 Geschwindigkeitssignale, Anlage 9 Schutz-
signale, Anlage 10 Warnsignale des Sicherungsposten). Die Warnsignale des Sicherungspos-
tens sind unverzlglich zu befolgen und erforderlichenfalls weiterzuleiten.

8.3

Im Gleis darf nur gegangen werden, wenn die Vorgaben dieser Geschaftsanweisung erflillt
sind. Nach Mdglichkeit soll im Sicherheitsraum entgegen der Regelfahrtrichtung gegangen wer-
den. Wenn im Gleis gegangen werden muss, ist das Gleis zu wahlen, in dem entgegen der Re-
gelfahrtrichtung gegangen werden kann. Mit Fahrbewegungen aus beiden Richtungen muss
aber stets gerechnet werden, insbesondere auf

e eingleisigen Strecken
e Gleisen in Betriebshofen
e Kurzwendestrecken

e Zufahrts- und Abfahrtsbereichen von Abstellgleisen zwischen dem Bahnsteig und der
Abstellanlage.

Nahern sich im begangenen Gleis Fahrzeuge, so ist der Sicherheitsraum aufzusuchen und die
Vorbeifahrt abzuwarten. Erst nach der Vorbeifahrt des Zuges darf weiter gegangen werden.
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8 Betreten des Gleisbereichs

8.4

Gleise dlrfen nur an solchen Stellen Gberquert werden, an denen sie nach beiden Seiten aus-
reichend weit eingesehen werden kdnnen. Nach Md&glichkeit sind die hierfur bestimmten Stellen
zu benutzen. Vor dem Uberqueren haben die Beschéftigten nach beiden Seiten zu blicken und
sich zu vergewissern, dass sich keine Fahrzeuge nahern.

8.5

Weichen und Kreuzungen in besonderen und unabhangigen Bahnkoérpern dirfen im Bereich
der beweglichen Teile, der Radlenker und Herzstlicke nicht Uberschritten werden. Von dieser
Festlegung darf nur abgewichen werden, wenn dienstliche Handlungen dazu zwingen. In die-
sem Fall sind MalRhahmen gegen eine Bewegung der entsprechenden Teile zu treffen.
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9 Verhalten gegentiber Schienenfahrzeugen

9 Verhalten gegenuber Schienenfahrzeugen

9.1

Gleise durfen nur in genligendem Abstand vor und hinter Fahrzeugen Uberschritten werden.
Fahrzeugkupplungen dirfen in keinem Falle Gberstiegen werden.

9.2

Das Auf- oder Absteigen ist nur im Stillstand der Fahrzeuge gestattet. Hierflr sind die vorgese-
henen Tritte zu benutzen. Es dirfen nur die Teile der Fahrzeuge betreten werden, die dafir
bestimmt sind. Das Absteigen darf nur zur gefahrfreien Seite erfolgen.

9.3

Die Mitfahrt auf Fahrzeugen ist nur auf den dafiir vorgesehenen Platzen gestattet. Insbesonde-
re ist es verboten

e sich auf den langsseitigen Trittbrettern und in Taréffnungen von nicht festgelegten Turen
aufzuhalten

e sich soweit aus dem Fahrzeug hinauszubeugen, dass Gefahrdungen durch feste Ge-
genstande, z.B. Signalmaste, eintreten kénnen.
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10 Verhalten gegenuber elektrischer Ausristung von Anlagen und Fahrzeugen

10 Verhalten gegeniber elektrischer Ausriistung von
Anlagen und Fahrzeugen

10.1
Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen sind grundsatzlich
a) die in DIN VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen®
genannten 5 Sicherheitsregeln:
e Freischalten
e gegen Wiedereinschalten sichern
e Spannungsfreiheit feststellen
e Erden und Kurzschliel3en
¢ Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

b) sowie die in der DIN VDE 0105-103 ,Betrieb von elektrischen Anlagen Zusatzfestlegun-
gen fir Bahnen“ genannten Schutzabstande

zu beachten.

10.2

Alle aktiven Teile von elektrischen Anlagen sind als spannungsfiihrend zu betrachten, solange
die Spannungsfreiheit nicht einwandfrei festgestellt ist.

10.3

Auf ungeschitzt verlegte Kabel und Leitungen darf nicht getreten werden. Kabel und Leitungen
dirfen sowohl in ihrer Lage als auch in ihren Anschliissen nur nach vorheriger Abstimmung und
unter Mitwirkung der zustandigen Elektrofachkrafte verandert werden.

10.4

Schaden an der elektrischen Ausrustung von Anlagen und Fahrzeugen sind unverziglich zu
melden. Dies gilt besonders fur Fahrleitungs- bzw. Rickleitungsanlagen und Funkenerschei-
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10 Verhalten gegenuber elektrischer Ausristung von Anlagen und Fahrzeugen

nungen an Isolatoren sowie an gerissenen oder zu weit durchhangenden Leitungen. Falls eine
besondere Gefahr dies erfordert, sind Zlige anzuhalten.

10.5

Die Bedienung elektrischer Anlagen ist nur den damit Beauftragten gestattet. Abgeschlossene
elektrische Betriebsstatten dirfen nur von berechtigten Personen betreten werden. Sie missen
nach Verlassen wieder verschlossen werden.

10.6

Im Bereich der Fahrleitung durfen nur die daflr vorgesehenen elektrisch nicht leitenden Leitern
eingesetzt werden. Bei fahrbaren Leitern miissen die Rader isoliert sein, so dass kein Achs-
kurzschluss entsteht.

10.7

Die durchgehende elektrische Verbindung der als Rulckleitung dienenden Fahrschienen und
Ruckleitungskabel darf nicht unterbrochen werden. Dies ist z.B. beim Austausch von Fahr-
schienen oder Schienenverbindern zu beachten.
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11 Material- und Geratelagerung

11 Material- und Geratelagerung

11.1

Bauteile, Baustoffe, Werkzeuge und Gerate missen so gelagert werden, dass sie von Schie-
nenfahrzeugen nicht erfasst werden kénnen. Sie sind dabei so zu sichern, dass sich ihre Lage
bei Erschitterung oder Luftzug durch vorbeifahrende Zige nicht verandern kann.

11.2

In der Fahrspur darf nur bis Oberkante Schiene und bis 100 mm seitlich der Fahrkante Material
gelagert werden. Zu beachten ist, dass bei induktiven Ubertragungssystemen und an Weichen-
sperrkreisen keine metallenen Teile gelagert werden dirfen.

11.3

Tunnelnischen und Notausstiege sind unbedingt freizuhalten.

11.4

Der Sicherheitsraum ist méglichst nicht zur voriibergehenden Lagerung von Gegenstanden zu
nutzen. Kann die voriibergehende Lagerung im Sicherheitsraum nicht vermieden werden, so
muss der Sicherheitsraum so weit freigehalten werden, dass er beim Herannahen von Fahr-
zeugen ohne Gefahr betreten werden kann, dazu sind in Abstanden von etwa 6 m Ausweich-
moglichkeiten von etwa 2 m Lange fur die Beschaftigten freizuhalten. Es ist darauf zu achten,
dass die Beschaftigten die Ausweichmdglichkeiten verlassen kénnen, wenn ein Schienenfahr-
zeug davor steht.

11.5

Nach Abschluss der MaRnahmen sind nicht mehr bendtigte Gegenstande und Materialien un-
verziglich zu entfernen.
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12 Rottenwarnsignale

12 Rottenwarnsignale

12.1

Rottenwarnsignale geben im Gleis oder in dessen Nahe beschaftigten Personen Weisungen
Uber ihr Verhalten bei Annaherung und Vorbeifahrt von Fahrzeugen.

Die Rottenwarnsignale sind grundsatzlich mit dem Mehrklangsignalhorn und nur in besonderen
Fallen mit anderen Signalmitteln zu geben. Sie sind auch zu beachten, wenn sie nur in einer
Tonlage gehort werden.

12.2 Ubersicht iiber die Rottenwarnsignale

12.2.1 Signal Ro1
Vorsicht! Im Nachbargleis nahert sich ein Fahrzeug!

Mit dem Mehrklangsignalhorn ein langer Ton als Mischklang aus zwei verschieden hohen To6-
nen.

12.2.2 Signal Ro2
Arbeitsgleis raumen!

Mit dem Mehrklangsignalhorn zwei lange Téne nacheinander in verschiedener Tonlage.

12.2.3 Signal Ro3
Arbeitsgleis schnellstens raumen!

Mit dem Mehrklangsignalhorn mindestens funfmal je zwei kurze Téne nacheinander in ver-
schiedener Tonlage.

Hinweis: Die Warnsignale sind in Anlage 10 Warnsignale des Sicherungspostens dargestellt.
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13 Pflichten aller Beschaftigten

13 Pflichten aller Beschaftigten

13.1

Rottenwarnsignale mussen sofort befolgt werden.

13.2

Jeder, der eine Gefahr erkennt, ist verpflichtet, die Beschaftigten zum Raumen des Gleisberei-
ches zu veranlassen.

13.3

Jeder, der sicherheitswidriges Verhalten von Beschéaftigten oder von Sicherungsposten erkennt,
hat dies der zustandigen Arbeitsaufsicht bzw. Sicherungsaufsichtskraft mitzuteilen.
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14 Sicherungsaufsichtskraft

14 Sicherungsaufsichtskraft

14.1

Eine Sicherungsaufsichtskraft hat folgende Voraussetzungen zu erfullen:
e Mindestalter 21 Jahre
e personliche Zuverlassigkeit
o Betriebsdiensttauglichkeit
e Bescheinigung uber die Ausbildung zur Sicherungsaufsichtskraft

¢ mindestens 1 Jahr praktische Téatigkeit als Sicherungsposten oder als Aufsichtfihrender
auf Arbeitsstellen im Bereich von Gleisen

e sich in deutscher Sprache verstandigen kdnnen

Die Ausbildung und Prifung einer Sicherungsaufsichtskraft hat gemaR VDV- Mitteilung ,Rah-
menplan flr die Ausbildung zur Sicherungsaufsichtskraft fir den Einsatz bei Bahnen nach
BOStrab und Bahnen des regionalen Verkehrs (aufter der DB AG)* zu erfolgen und wird fir
Mitarbeiter der VGF von NAO3 durchgefiihrt.

Sicherungsaufsichtskrafte, die ihre Eignung bei der DB AG nachgewiesen haben, sind bei der
ortlichen Einweisung besonders eindringlich hinsichtlich der Besonderheiten bei der VGF zu
unterweisen. Die Unterweisung erfolgt durch den verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetrei-
bers und ist zu dokumentieren.

Eine Wiederholungsunterweisung fiir die Sicherungsaufsichtskraft muss mindestens einmal
jahrlich erfolgen und wird fur die Mitarbeiter der VGF von NAO3 durchgeflihrt. Die Unterweisun-
gen sind schriftlich festzuhalten. Fur Mitarbeiter, die als Sicherungsposten und als Sicherungs-
aufsichtskraft eingesetzt werden, ist eine Nachschulung als Sicherungsaufsichtskraft ausrei-
chend.

Uber die koérperliche Tauglichkeit und die bestandene Priifung erhalten die Sicherungsauf-
sichtskrafte der VGF eine Bescheinigung. Wiederholungsuntersuchungen und Nachschulungen
werden auf der Bescheinigung vermerkt.

14.2

Bei der Ausfuihrung von Sicherungsleistungen durch Sicherungsunternehmen hat sich die Si-
cherungsaufsichtskraft von dem verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers nachweisbar
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14 Sicherungsaufsichtskraft

in die ortlichen und betrieblichen Verhéltnisse einweisen zu lassen. Die Einweisung ist bei An-
derung der betrieblichen Verhaltnisse zu wiederholen (siehe Anlage 11 Sicherungsanweisung
fur Arbeiten im Bereich von Gleisen).

14.3

Der verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers regelt die Anwesenheit der Sicherungsauf-
sichtskraft auf der Baustelle. Nur bei Baustellen mit einfachen, gleich bleibenden Verhaltnissen
darf auf die standige Anwesenheit der Sicherungsaufsichtskraft verzichtet werden, sie muss
jedoch erreichbar sein.

14.4

Die Sicherungsaufsichtskraft hat die Rdumzeiten mit dem Verantwortlichen der Baustelle abzu-
stimmen.

14.5

Die Annaherungsstrecke ergibt sich aus den Bedingungen, dass nach Erteilung des Warnsig-
nals eine ausreichende Zeit vorhanden ist, um das Arbeitsgleis zu rdaumen und im Notfall das
Fahrzeug anzuhalten.

14.6

Die Sicherungsaufsichtskraft muss die Sicherungsposten vor ihrem Einsatz auf der Arbeitsstelle
in die ortlichen und betrieblichen Verhaltnisse einweisen. Dabei ist anzuordnen, welche Warn-
signale zu geben sind.

14.7

Die Sicherungsaufsichtskraft hat die Ausristung der Sicherungsposten zu Uberprifen.

14.8

Die Sicherungsaufsichtskraft hat bei der Einweisung der Sicherungsposten folgendes zu be-
rucksichtigen:

e Der Sicherungsposten muss einen sicheren Standort haben.

o Die erforderliche Sichtweite auf die Strecke muss gegeben sein.
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14 Sicherungsaufsichtskraft

¢ Die uneingeschrankte Sicht auf die Arbeitsstelle muss gegeben sein.

Die Sicherungsaufsichtskraft hat daflir zu sorgen, dass die Sicherungsposten vor Beginn der
Arbeit ihren zugewiesenen Standort eingenommen haben.

14.9

Taglich und bei Anderung der Arbeits- und Witterungsbedingungen hat die Sicherungsauf-
sichtskraft durch Horprobe festzustellen, ob die Warnsignale auf der Arbeitsstelle unter ungtins-
tigen akustischen Verhaltnissen (z.B. auf Volllast laufende Maschinen, Stralienverkehr) und
falls erforderlich, beim Tragen des personlichen Gehoérschutzes deutlich aufgenommen werden
kdénnen.

14.10

Die Sicherungsaufsichtskraft hat das sichere Aufsuchen der Sicherheitsraume durch alle Be-
schaftigten zu Gberprifen.

14.11

Beim Einsatz technischer Einrichtungen ist deren Funktionstuchtigkeit und Wirksamkeit vor Be-
ginn der Arbeit zu Uberprifen.

14.12

Auf ausgedehnten Arbeitsstellen, bei denen ein Sicherungsposten die Arbeitsstelle nicht Gber-
sehen kann, sind mehrere Posten aufzustellen (Sicherungspostenkette). Zwischen diesen muss
Sicht- und Horverbindung bestehen.

14.13

Die Sicherungsaufsichtskraft hat die Sicherungsposten umzusetzen, wenn der Arbeitsablauf
dies erfordert. Wahrend des Umsetzens muss jede Arbeitsstelle gesichert bleiben. Ist dies nicht
moglich, so sind die Arbeiten vorubergehend einzustellen.

14.14

Andern sich wahrend der Arbeit die Hor- und Sichtverhéltnisse (z. B. bei wandernden Baustel-
len, Wetteranderungen, nachtraglichem Einsatz larmerzeugender Maschinen, neuen Larmquel-
len in der Nachbarschaft) so hat die Sicherungsaufsichtskraft die Sicherung sofort den neuen
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14 Sicherungsaufsichtskraft

Bedingungen anzupassen, ggdf. ist die Horprobe zu wiederholen. Ist eine Anpassung nicht mog-
lich, so hat die Sicherungsaufsichtskraft die Einstellung der Arbeiten zu veranlassen.

14.15

Ein Sicherungsposten ist dann nicht einzusetzen oder sofort abzulésen, wenn er nach eigener
oder nach Auffassung der Sicherungsaufsichtskraft seine Aufgaben nicht mehr erfillen kann.
Der Einsatz des Sicherungspostens sollte eine normale Arbeitsschicht nicht Gberschreiten.

Bei extremen Witterungsverhaltnissen ist der Sicherungsposten nach angemessener Zeit abzu-
I6sen. Bei Ablosung des Sicherungspostens muss die Arbeitsstelle gesichert bleiben. Die Si-
cherungsaufsichtskraft hat den Nachfolger einzuweisen.

14.16

Sind keine anderen Festlegungen getroffen, ist bei Arbeiten durch Fachbereiche des Bahnbe-
treibers die Bauleitung (der Verantwortliche) auch Sicherungsaufsichtskraft. Die Anforderungen
nach 14.1 an die Sicherungsaufsichtskraft gelten auch in diesem Fall.

14.17

Bei ortlich einfachen, gleich bleibenden Verhaltnissen darf die Sicherungsaufsichtskraft die Auf-
gaben des Sicherungspostens mit Ubernehmen, wenn sie durch die Tatigkeit nicht abgelenkt
wird.
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15 Sicherungsposten

15 Sicherungsposten

15.1
Der Sicherungsposten muss folgende Voraussetzungen erflllen:
e Mindestalter 18 Jahre
e Personlich zuverlassig
o Betriebsdiensttauglich
e Bescheinigung uber die Ausbildung zum Sicherungsposten
e Sich in deutscher Sprache verstandigen konnen

Die Ausbildung und Prifung eines Sicherungspostens hat gemal VDV- Schrift ,Ausbildung von
Sicherungsposten flr den Einsatz bei Bahnen nach BOStrab und Bahnen des regionalen Ver-
kehrs (aul’er der DB AG)“ zu erfolgen und wird fir Mitarbeiter der VGF von NAO3 durchgefihrt.

Sicherungsposten, die ihre Eignung bei der DB AG nachgewiesen haben, sind bei der oértlichen
Einweisung besonders eindringlich hinsichtlich der Besonderheiten bei der VGF zu unterwei-
sen.

Eine Wiederholungsunterweisung fir die Sicherungsposten muss mindestens einmal jahrlich
erfolgen und wird fur Mitarbeiter der VGF von NAO3 durchgefuhrt. Die Unterweisungen sind
schriftlich festzuhalten.

15.2

Der Sicherungsposten bendétigt:
o Warnkleidung nach Kapitel 7.2
e Sicherheitsschuhe (mind. S2)
¢ eine Signalflagge (aulRer in Tunnelanlagen)
¢ ein Mehrklangsignalhorn (auch wenn ein Typhon eingesetzt wird)

¢ bei Dunkelheit und bei Arbeiten in Tunnelanlagen eine rot abblendbare Handleuchte
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15 Sicherungsposten

15.3

Sicherungsposten dirfen wahrend ihres Einsatzes keine anderen Tatigkeiten ausfihren. Dies
gilt nicht fur Tatigkeiten als Warnposten im Verkehrsraum o6ffentlicher StralRen.

15.4

Sobald herannahende Fahrzeuge den Beginn der Annaherungsstrecke erreicht haben, missen
die Sicherungsposten die Beschaftigten entsprechend den Weisungen der Sicherungsauf-
sichtskraft mit Warnsignalen (Kapitel 12.2) warnen.

15.5

Die Sicherungsposten haben vor Beginn der Arbeiten die Signalmittel auf Funktionsfahigkeit zu
Uberprifen. Typhon und Mehrklangsignalhorn sind gegen extreme Witterungseinfliisse zu
schitzen.

15.6

Der Sicherungsposten muss seinen zugewiesenen Standort eingenommen haben und einsatz-
bereit sein, bevor die Beschéftigten den Gleisbereich betreten. Er darf seinen Standort erst ver-
lassen, wenn die Beschaftigten den Gleisbereich verlassen haben oder sein Dienst von einem
anderen Sicherungsposten ibernommen worden ist.

15.7

Der Sicherungsposten hat Warnsignale so rechtzeitig zu geben, dass die Mitarbeiter den Gleis-
bereich ohne Hast unter Berlicksichtigung der Raumzeiten fir Maschinen und Gerate raumen
bzw. Ausweichmaoglichkeiten aufsuchen kénnen.

Er muss das Signal Ro3 geben, sobald er feststellt, dass das gegebene Signal nicht wahrge-
nommen worden ist.

Falls der Gleisbereich nicht rechtzeitig gerdumt wird, muss der Sicherungsposten dem Fahr-
zeugfihrer das Nothaltsignal so rechtzeitig geben, dass das Schienenfahrzeug vor der Baustel-
le zum Halten kommt.

15.8

Stellt der Sicherungsposten Anderungen der drtlichen oder betrieblichen Gegebenheiten fest,
so hat er die Arbeiten einzustellen und die Sicherungsaufsichtskraft zu verstandigen.
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15 Sicherungsposten

15.9

Werden Arbeitsstellen durch mehr als einen Sicherungsposten in einer Richtung gesichert, sind
die vom Aullenposten gegebenen Warnsignale sofort weiterzugeben. Die Sicherungsposten
haben die Weitergabe der Warnsignale zu beobachten, andernfalls ist sofort ein Nothalt zu ge-
ben. Wird das Nothaltsignal von einem Innen- bzw. Zwischenposten gegeben, so hat der Au-
Renposten es sofort zu wiederholen.

15.10

Wahrend des Einsatzes darf der Sicherungsposten kein eingeschaltetes Mobiltelefon mitfihren.
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16 Arbeiten im gesperrten Gleis

16 Arbeiten im gesperrten Gleis

16.1

Bei Arbeiten im gesperrten Gleis kann auf weitere Sicherungsmafnahmen verzichtet werden,
wenn sichergestellt ist, dass

e indem Gleis keine Fahrten, z.B. durch Arbeitsfahrzeuge, durchgefuhrt werden,

e eine Gefahrdung durch den Bahnbetrieb auf dem Nachbargleis ausgeschlossen ist (z.B.
Nachbargleis ist ebenfalls gesperrt, feste Absperrung zum Nachbargleis, unbeabsichtig-
tes Hineingelangen in den Fahrbereich des Nachbargleises ist ausgeschlossen),

e keine Gefahren aus dem Individualverkehr gegeben sind.

Der verantwortliche Mitarbeiter des Bahnbetreibers entscheidet unter Berucksichtigung der ort-
lichen Verhaltnisse, ob auf die Sicherung durch einen Sicherungsposten verzichtet werden
kann.

16.2

Das Arbeitsgleis wird durch Absperrgerate nach StVO § 43 Abs. 3 und Schutzhaltesignal (Sh2)
oder durch Aufstellung von Sonderfahrzeugen (mit weill-rot-weillen Warneinrichtungen und
gelben Blinklicht - StVO §§35,38) im Fahrbereich gegeniiber dem Schienen- und Stra3enver-
kehr gesperrt.

Die Sperrung kann erst nach Raumung des Gleisbereiches aufgehoben werden. Die Arbeiten
dirfen erst fortgesetzt werden, nachdem die Sperrung wiederhergestellt ist.

16.3

Bei der Durchfuhrung von Fahrten im gesperrten Gleis muss vor diesen gewarnt werden und
die Arbeiten sind zu unterbrechen. Den Fahrten im gesperrten Gleis gleichzusetzen sind Bewe-
gungen von Fahrzeugen oder Maschinen mit Schienenfahreinrichtungen innerhalb der Baustel-
le mit mehr als Schrittgeschwindigkeit.

16.4

Ist unmittelbar neben dem Fahrbereich des Arbeitsgleises kein Sicherheitsraum vorhanden, so
muss zur Herstellung eines Sicherheitsraumes entweder zusatzlich das Nachbargleis oder der
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16 Arbeiten im gesperrten Gleis

angrenzende Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrung des Nachbargleises erfolgt entspre-
chend Kapitel 16.2.

16.5

Ist eine Gefahrdung der Beschaftigten durch Fahrten im Nachbargleis méglich, so sind die Be-
schaftigten bei Annaherung einer Fahrt durch das Signal Ro1 zu warnen und die Vorbeifahrt
des Schienenfahrzeuges ist zu beachten.

16.6

Absperrschranken als Sicherung gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb dirfen sich nicht durch
eine Einwirkung des Schienenbahnfahrers oder selbsttatig 6ffnen.

16.7

Sonderfahrzeuge (Stralden-, Schienen-, Zweiwegefahrzeuge) mit weil3-rot-weillen Warneinrich-
tungen und gelbem Blinklicht (StVO §§35,38) ersetzen Absperreinrichtungen, wenn sie als Hin-
dernis vor der Arbeitsstelle bzw. vor einem als Sicherheitsraum ausgewiesenen Fahrstreifen
aufgestellt werden.
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17 Arbeiten im nicht gesperrten Gleis

17 Arbeiten im nicht gesperrten Gleis

Werden Arbeiten nicht unter dem Schutz einer Gleissperrung ausgefihrt, sind die Beschaftigten
einer erhdhten Gefahrdung durch den Bahnbetrieb ausgesetzt. Abhdngig vom Einzelfall kbnnen
folgende Malinahmen zum Einsatz kommen:

e Einrichtung einer Langsamfahrstelle
e Einsatz von Sicherungsposten

e Unterweisung der Beschaftigten (siehe Kapitel 18 und Kapitel 19)

17.1

In nicht gesperrten Gleisen darf nur gearbeitet werden, wenn neben dem Fahrbereich ein Si-
cherheitsraum vorhanden oder durch Sperrung des Fahrstreifens bzw. des Nachbargleises her-
gestellt worden ist.

17.2

Ist eine Gefahrdung der Beschaftigten durch Fahrten im Nachbargleis mdglich, so sind die Be-
schaftigten bei Annaherung einer Fahrt durch das Signal Ro1 zu warnen und die Vorbeifahrt
des Schienenfahrzeuges ist zu beachten.

17.3

Die Arbeiten durfen weitergefiihrt werden, wenn sie aulerhalb des Gleisbereiches des Nach-
bargleises stattfinden und ein unbeabsichtigtes Hineingelangen in den Fahrbereich ausge-
schlossen ist. Eine Warnung der Beschaftigten durch das Signal Ro1 darf in diesem Fall entfal-
len.

17.4

Nach Heraustreten aus dem Arbeitsgleis haben die Beschéaftigten den Sicherheitsraum aufzu-
suchen.
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17 Arbeiten im nicht gesperrten Gleis

17.5

Beim Raumen des Arbeitsgleises sind Gerate, Baustoffe und Bauteile auRerhalb des Fahrbe-
reiches abzulegen.

17.6

In das Arbeitsgleis darf erst zurlickgetreten werden, wenn die Arbeitsaufsicht die Anordnung
dazu gegeben hat.
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18 Anforderungen an einzelne besonders unterwiesene Personen

18 Anforderungen an einzelne besonders unterwiesene
Personen

18.1

Sicherungsmaflinahmen nach Kapitel 12, 14 und 15 sind fiir ,einzelne, besonders unterwiesene
Personen® bei Einhaltung der nachstehenden Bedingungen nicht erforderlich: ,Einzelne beson-
ders unterwiesene Personen“ mussen

o flr den Betriebsdienst tauglich sein (kérperlich, geistig geeignet, z.B. arbeitsmedizini-
sche Untersuchung nach BG-Grundsatz G25)

e Uber Orts- und Streckenkenntnisse verfugen
o die Gefahren aus dem Bahnbetrieb kennen
¢ regelmalig unterwiesen sein, mindestens 1 x jahrlich (schriftlicher Nachweis)

o herannahende Schienenfahrzeuge so rechtzeitig wahrnehmen kénnen, dass sie den
Gleisbereich ohne Hast raumen und Sicherheitsraume gefahrlos aufsuchen kénnen

e einen ausreichenden Raum fur den Aufenthalt wahrend der Vorbeifahrt von Schienen-
fahrzeugen ohne Uberschreiten von Gleisen oder Flachen des o6ffentlichen Strallenver-
kehrs zur Verfigung haben
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19 Anforderungen an die Kleingruppe

19 Anforderungen an die Kleingruppe

19.1

Kleingruppen bis maximal 3 Personen dirfen auf den Sicherungsposten verzichten, wenn alle
innerhalb der Gruppe ,einzelne, besonders unterwiesene Personen“ sind und eine Person in-
nerhalb der Gruppe die Sicherung Ubernimmt.

Diese Person darf selbst bei der Ausfiihrung der Arbeit nicht mitwirken.

Die Arbeiten mussen die gegenseitige Warnung ermdglichen. Anstatt durch Warnsignale darf
Uber Sprech- und Berlihrungskontakt gewarnt werden.

19.2

Bei der Tatigkeit der Kleingruppe muss es sich um kurzfristige Arbeiten geringen Umfanges
handeln, bei denen herannahende Fahrzeuge rechtzeitig wahrgenommen und Sicherheitsrau-
me gefahrlos (ohne Uberschreiten von Gleisen oder Flachen des offentlichen Stralenverkehrs)
aufgesucht werden kénnen.

19.3

Grundregeln fir den Einsatz von Kleingruppen:

e Nur geringfugige Arbeiten mit einer voraussichtlichen Dauer von bis zu einer Stunde
ausfuhren.

o Keine schweren Maschinen, Gerate und Werkzeuge mit mehr als 10kg Einzelgewicht
mitfUhren.

o Keine Gegenstande mitfihren, die sperrig sind und nicht von einer Person bewegt wer-
den kénnen.

e Die Kleingruppe besteht aus maximal 3 Personen.

o Eine Person ist ausschlief3lich mit der Sicherung der Arbeitsgruppe betraut, nur zwei
Personen fiihren die Arbeiten aus.

o Es werden nur Arbeiten ausgefihrt, die von zwei Personen vollstandig erledigt werden
koénnen.

o Alle Mitarbeiter tragen Warnkleidung.
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19 Anforderungen an die Kleingruppe

¢ Die Mitarbeiter sind tauglich, ausgebildet und Gber die Durchfiihrung des Bahnbetriebes
unterwiesen.

o Soweit mdglich, werden technische Hilfsmittel zur Sicherung der Arbeitsstelle verwen-

det.
o Erforderliche Absprachen werden an einem sicheren Ort aul3erhalb der Gleisbereichs
getroffen.
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20 Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung

20 Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung

20.1

Vor der Durchfihrung von Fahrten entgegen der Regelfahrtrichtung ist durch den zustandigen
Fahrdienstleiter sicherzustellen, dass alle Personen im Gleisbereich Uber die neue Betriebsart
informiert sind und das Gleis gegen Fahrbewegungen aus beiden Richtungen gesichert ist. Da-
von ausgenommen sind Gleise, auf denen standig mit Fahrten aus beiden Richtungen zu rech-
nen ist:

e eingleisige Strecken
e (Gleise in Betriebshofen
e Kurzwendestrecken

e Zufahrts- und Abfahrtsbereiche von Abstellgleisen zwischen dem Bahnsteig und der Ab-
stellanlage

20.2

Sollte die Gleisbaustelle telefonisch nicht erreichbar sein, so wird der erste Zug, welcher die
Fahrt entgegen der Regelfahrtrichtung fahrt, durch den Fahrdienstleiter angewiesen, dort mit
besonderer Vorsicht heranzufahren und die Arbeiter darauf hinzuweisen, unverziiglich Kontakt
mit der Leitstelle aufzunehmen. Durch die zustandige Sicherungsaufsichtskraft sind in Abstim-
mung mit dem verantwortlichen Mitarbeiter des Bahnbetreibers die neu erforderlichen Siche-
rungsmafinahmen anzupassen, bzw. sind die Arbeiten ggf. einzustellen.
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21 Arbeiten an und in der N&he von Fahrleitungen

21 Arbeiten an und in der Nahe von Fahrleitungen

211

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten fur die SicherungsmalRnahmen gegen Gefahren
durch elektrischen Strom.

Bei Arbeiten an und in der Nahe der Fahrleitung ist stets davon auszugehen, dass diese unter
Spannung steht, solange der spannungsfreie Zustand nicht festgestellt und die Fahrleitung ge-
erdet ist.

21.2

Arbeiten an Fahrleitungsanlagen dirfen grundsatzlich nur von damit beauftragten Elektrofach-
kraften oder unter deren Aufsicht durchgefuhrt werden.

21.3

Bei Arbeiten an der Fahrleitungsanlage ist diese nach Mdglichkeit abzuschalten, auf Span-
nungsfreiheit zu prifen und an beiden Seiten des Arbeitsbereiches zu erden. Dies darf nur nach
Rucksprache mit der Betriebsleitstelle erfolgen. Vor dem Wiedereinschalten ist die Betriebsleit-
stelle zu verstandigen und die Erdungsstangen sind zu entfernen.

21.4

An spannungsfihrenden Teilen der Fahrleitungsanlage darf nur gearbeitet werden, wenn zwin-
gende Griinde vorliegen und die nachfolgenden Bestimmungen erfiillt sind:

o Die Arbeiten missen von einer Elektrofachkraft oder mindestens unter der Aufsicht einer
Elektrofachkraft von elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeflhrt werden, die
mit der Arbeitsweise vertraut und fiir diese Arbeiten geeignet sind.

o Die Arbeiten sind von einem isolierten Standort (z.B. isolierenden Bihnen) aus durchzu-
fuhren.

o Kodnnen im unmittelbaren Arbeitsbereich gefdhrdende Spannungen durch Berthren
Uberbriickt werden, legt die Elektrofachkraft verantwortlich fest, welche zusatzlichen
Vorkehrungen zu treffen und welche Schutzeinrichtungen zu verwenden sind, z. B. be-
sondere personliche Schutzausristung, isoliertes Werkzeug, isolierende Abdeckungen.
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21 Arbeiten an und in der N&he von Fahrleitungen

Dies gilt auch fir Arbeiten in der Nahe von spannungsfiihrenden Teilen, wenn Mindestabstande
nach 21.5 nicht eingehalten werden kénnen.

21.5

Auf besondere Sicherheitsvorkehrungen darf verzichtet werden, wenn die Arbeiten aulerhalb
eines 1 m Umkreises von spannungsfuhrenden Teilen der Fahrleitungsanlage stattfinden. Der
Abstand darf nicht durch den Handbereich, elektrisch leitende Materialien oder Werkzeuge un-
terschritten werden.

21.6

Wenn wahrend der Arbeiten die Gefahr der Verwechslung der Arbeitsstelle mit unter Spannung
stehenden Bereichen besteht, sind die Grenzen des Arbeitsbereiches kenntlich zu machen.

21.7

Arbeitsmaschinen (z.B. Krane oder Erdbaumaschinen) durfen, wenn sie mit dem Ruckleiter
verbunden sind und durch technische Vorrichtungen in der Bewegung und Auslegung begrenzt
sind, unter Spannung stehenden Fahrleitungen bis auf 0,3 m genahert werden.

21.8

Ist kein Schutz gegen direktes Beriihren mdglich, so darf innerhalb eines 1m Umkreises von
spannungsfihrenden Teilen der Fahrleitungsanlage nur gearbeitet werden, wenn sie ausge-
schaltet und geerdet sind. Schalthandlungen und Erdungen sowie deren Aufhebung dirfen nur
von schaltberechtigten Mitarbeitern vorgenommen werden. An der Arbeitsstelle sind die ausge-
schalteten Fahrleitungsabschnitte mit dem Ruckleiter (Schiene) zu verbinden. Diese Verbin-
dung muss von der jeweiligen Arbeitsstelle aus sichtbar sein. Ist dies aus z.B. oértlichen Gege-
benheiten nicht moglich, muss durch geeignete MaRnahmen wie Bewachung oder fest einge-
baute Verbindung sichergestellt werden, dass die Verbindung zuverlassig wirksam bleibt.
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22 Arbeiten an Weichenanlagen

22 Arbeiten an Weichenanlagen

221

An beweglichen Teilen von Weichen darf nur mit besonderer Vorsicht gearbeitet werden, da
diese unbeabsichtigt bewegt werden kénnen.

22.2

Bei Arbeiten an Weichen ist nach Zustimmung durch die Betriebsleitstelle die entsprechende
Weiche elektrisch abzuschalten und sofern diese in eine fernbediente Fahrsignalanlage oder
Zugsicherungsanlage eingebunden ist, durch den Fahrdienstleiter gegen Umstellen zu sperren.

Missen wahrend den Arbeiten Zugfahrten stattfinden, ist vor jeder Zugfahrt tiber die Weiche
sicherzustellen, dass die anliegende Zunge formschlissig gesichert und an der abliegenden
Zunge die erforderliche Durchfahrrille vorhanden und gesichert ist. Werden Arbeiten an der
Verschlusseinrichtung bzw. den Ubertragungsteilen der Verschlusseinrichtung durchgefihrt,
sind vor der Uberfahrt der Formschluss der anliegenden Zunge mit einem Weichenschloss und
die erforderliche Durchfahrrille an der abliegenden Zunge mittels Holzkl6tzen oder Holzkeilen
herzustellen. An Weichen im Rillenschienenbereich sind in diesem Fall sowohl die anliegende
als auch die abliegende Zunge mit Holzkeilen zu sicheren.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Sicherungsmalinahmen zu entfernen, die Weiche ein-
zuschalten und auf ihre ordnungsgemafe Funktion zu prifen, insbesondere ist in Zusammen-
arbeit mit dem Fahrdienstleiter die Ortliche Lage der Weiche mit der angezeigten Weichenlage
auf den Lupenbildern abzugleichen (Rechtslage bzw. Linkslage). Vor dem Verlassen der Wei-
che ist der Betriebsleitstelle die Beendigung der Arbeiten zu melden.
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23 Arbeiten auf Briicken, in Baugruben und Kabelgangen

23 Arbeiten auf Brucken, in Baugruben und Kabelgangen

23.1

Bei Arbeiten auf Bricken bei offener Fahrbahn ist ein Schutzgerlst herzustellen. Soweit erfor-
derlich, ist das darunter liegende Gelande zu sperren und durch Hinweisschilder zu sichern.
Wenn Uber Verkehrswegen gearbeitet werden muss, ist zuvor Einvernehmen mit den zustandi-
gen Behorden herzustellen.

23.2

Baugruben im Bereich von Gleisen und Wegen sowie Kabelkanale und -schachte sind begeh-
bar abzudecken. Bei Offnungen auf Bahnsteigen sind Schutzabsperrungen aufzustellen.

23.3

Missen begehbare Abdeckungen voriibergehend entfernt werden, so sind die Gefahrenstellen
Zu sichern.

234

Baugruben diirfen nur an den dafiir vorgesehenen Ubergéngen tiberschritten werden.

23.5

Bei Arbeiten in Kabelgangen unter den Bahnsteigplatten sind grundsatzlich 2 Einstiege zu 6ff-
nen (Fluchtweg). Die Offnungen sind durch Absperrungen zu sichern.
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24 Arbeiten an Zugsicherungsanlagen

24 Arbeiten an Zugsicherungsanlagen

241

Instandhaltungs-, Wartungs- und Ergénzungsarbeiten an in Betrieb befindlichen Zugsiche-
rungsanlagen durfen nur von den dazu berechtigten und beauftragten Fachkraften durchgefiihrt
werden. Hier gilt die AAW des fur die Zugsicherungsanlagen zustandigen Fachbereichs.
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25 Zusatzliche Anweisungen bei Arbeiten in Tunnelanlagen

25 Zusatzliche Anweisungen bei Arbeiten in Tunnelanlagen

25.1

Das Betreten des Gleisbereichs zur Aufnahme von Arbeiten ist gemaR Nr. 8.1 dieser Ge-
schaftsanweisung mit dem zustandigen Fahrdienstleiter (Anlage 1 Rufnummern der VGF Be-
triebsleitstelle) abzustimmen. AnschlieRend ist vor Aufnahme der Arbeiten der BUWA-Platz in
der Betriebsleitstelle (Anlage 1  Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) anzurufen und die
Tunnelbeleuchtung einschalten zu lassen. Nach Beendigung der Arbeiten, ist dies dem zustan-
digen Fahrdienstleiter unverziglich mitzuteilen. AnschlieBend ist dem BUWA-Platz mitzuteilen,
dass die Tunnelbeleuchtung ausgeschaltet werden kann.

25.2

In jedem Fall ist im Tunnel eine Lampe mitzufiihren.

25.3

Die eingeschaltete Tunnelbeleuchtung und das blinkende Transparent mit dem Hinweis ,Arbei-
ten auf der Strecke® (Sh14) bewirken, dass der Schienenbahnfahrer nach den Regeln ,Fahren
auf Sicht* zu fahren hat, das gilt auch wenn das Sh14 Transparent dunkel ist. Das bedeutet,
dass die Fahrgeschwindigkeit so einzurichten ist, dass vor Personen, Fahrzeugen, Signalen
oder Gegenstanden im Gleis rechtzeitig mit einer Betriebsbremsung angehalten werden kann.
Die Geschwindigkeit ist entsprechend anzupassen. Sie darf 40 km/h nicht Uberschreiten. Der
Fahrer hat bei Ausfahrt aus der Station und wahrend der gesamten Fahrt wiederholt Warnsig-
nale mit der Hupe zu geben.

254

Fahrten mit Sonderfahrzeugen missen mit den jeweils zustandigen Fahrdienstleitern der Be-
triebsleitstelle (Anlage 1 Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) abgestimmt werden.

25.5

Fahrschienen und blanke Ruckleiter durfen nicht mit dem Tunnelpotenzial in Verbindung ge-
bracht werden.
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25 Zusatzliche Anweisungen bei Arbeiten in Tunnelanlagen

25.6

Nach Raumen der Strecke ist in Abstimmung mit den jeweils zustandigen Fahrdienstleitern der
Betriebsleitstelle (Anlage 1 Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle) die Freimeldung aller
Gleisabschnitte zu prifen und ggf. durch geeignete Malinahmen sicherzustellen.

In jedem Fall hat eine Abmeldung beim BUWA-Platz in der Betriebsleitstelle (Anlage 1 Ruf-
nummern der VGF Betriebsleitstelle) zu erfolgen. Dieser hat die Abmeldung mit dem zustandi-
gen Fahrdienstleiter abzustimmen und erst mit dessen Genehmigung die Abmeldung zu akzep-
tieren. Ggf. ist eine Funktionsprifung vorzunehmen. Die Vorbeifahrt des 1. Zuges ist zu be-
obachten.

25.7

Die Verkehrstrager fir U- und S- Bahnen haben im Gemeinschaftstunnel gemeinsam genutzte
Sicherheitsraume (Betriebsflhrungsvereinbarung vom 25.05.1983).

Fur die VGF besteht die Festlegung, dass die Hinterkanten der Bauwerksstlitzen zum DB- Gleis
hin nicht Uberschritten werden durfen.

Besonderer Hinweis: Das Einschalten der Tunnelbeleuchtung hat keinen Einfluss auf die Fahr-
weise der S- Bahn- Ziige.
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26 Betriebsfahrten mit Betriebsziigen

26 Betriebsfahrten mit Betriebszligen

26.1

Betriebszuge sind u.a. Turmwagen in Schienenfahrt, Gleisrottenzug, Werkstattwagen, Schie-
nenschleifzug und Geratewagen.

26.2

Es durfen nur die vom Betriebsleiter nach BOStrab zugelassenen Fahrzeuge eingesetzt wer-
den.

26.3

Die Fahrer von Betriebszligen bedurfen, neben der Fahrberechtigung, einer besonderen Unter-
weisung.

26.4

Betriebsfahrzeuge fahren nur mit Genehmigung der Betriebsleitstelle. Sie konnen in und aul3er-
halb der Linienbetriebszeit je nach ihrer fahrzeugtechnischen Ausriistung verkehren. Der fahr-
planmaRige Zugumlauf darf durch Betriebsfahrzeuge nicht behindert werden.

26.5

Der zugelassene Sicherheitsabstand von 1 m zu aktiven Teilen der Fahrleitungsanlage kann in
Abstimmung mit dem fur die Fahrleitungsanlage verantwortlichen Fachbereich bis auf 0,3 m
unterschritten werden (siehe Kapitel 21.7).

26.6

Das Einsetzen von Kleinwagen in der Betriebspause ist vorher bei der Betriebsleitstelle anzu-
melden. Mit Kleinwagen dirfen keine Personen beférdert werden. Kleinwagen sind zu schie-
ben. Gegen willkirliches Abrollen sind Sicherungen zu treffen.
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26 Betriebsfahrten mit Betriebsziigen

26.7

Das Einsetzen von Zwei-Wege-Fahrzeugen ist mit dem Fahrdienstleiter der Betriebsleitstelle
abzuklaren.
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27 Benutzung von Mobiltelefonen (Handys) bei Arbeiten im Bereich von Gleisen

27 Benutzung von Mobiltelefonen (Handys) bei Arbeiten im
Bereich von Gleisen

271

Da durch die Benutzung von Mobiltelefonen ein groles Ablenkungsrisiko besteht, dirfen sie
nicht im direkten Fahrbereich benutzt werden. Die Benutzung umfasst neben dem telefonieren
auch alle anderen technischen Moglichkeiten dieser Gerate, wie z. B. Musik, SMS oder Spiele.
Das gilt auch fur die Nutzung von sonstigen Empfangs- und Wiedergabegeraten flr Ton oder
Bild.

27.2

Einzelganger, Mitglieder von Kleingruppen sowie alle Mitarbeiter, die unter dem Schutz von
Sicherungsposten arbeiten, haben vor der Benutzung von Mobiltelefonen den Sicherheitsraum
aufzusuchen und sind wahrend der Benutzung fir ihre Sicherheit eigenverantwortlich.

27.3

Mitarbeiter, die mit der Sicherung von Kleingruppen betraut sind, dirfen Mobiltelefone erst dann
benutzen, wenn alle Mitglieder der Kleingruppe den Sicherheitsraum aufgesucht haben. Wah-
rend der Nutzung sind alle Mitglieder fiir ihre Sicherheit eigenverantwortlich.

27.4

Mitarbeiter, die als Sicherungsposten eingesetzt sind, durfen kein eingeschaltetes Mobiltelefon
mitfuhren.

Jegliche Benutzung von Mobiltelefonen ist Sicherungsposten lediglich innerhalb der Ruhepause
oder nach Beendigung des Einsatzes als Sicherungsposten gestattet.
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28 Unterweisung

28 Unterweisung

Innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen nach Freigabe dieser Geschaftsanweisung haben die
Geschéftsbereichsleiter oder eine beauftragte Person eine Unterweisung Uber diese Ge-
schaftsanweisung gemag Verteilerschlissel durchzufiihren. Diese ist schriftlich zu dokumentie-
ren.
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29 Schlussbestimmung

29 Schlussbestimmung

Diese Geschéaftsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf Widerruf.

03,09, 203 /%&& KZ |

Datum Werner Rohre Michael ..
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Anlage 1 Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle

Anlage 1 Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle

FAX Disponent (069) 213-25126 Allgemeine Faxnummer der Betriebs-
leitstelle (diensthabender Disponent)
E-Mail Disponent info.betriebsleitstelle@vgf- Allgemeine E-Mail- Adresse der Be-
ffm.de triebsleitstelle (diensthabender Dispo-
nent)
FAX-BUWA Platz (069) 92883701169
E-Mail BUWA b.nt32@vgf-ffm.de
069-213
Notruf 22222 Rufnummer fiir Notfalle

(Anforderung Polizei, Feuerwehr, Ret-
tungskrafte, Einstellung des Schienen-
verkehrs in Notsituationen)

Bezeichnung Rufnummer | BASA Zustandigkeit

069-213 .....
Disponent 22302 01122 Grundsatzangelegenheiten zum aktuel-
NT43 len Betrieb/ Betriebsablauf im Zustan-

digkeitsbereich der Betriebsleitstelle.
An- und Abmeldestelle flr Arbeiten,
welche die Sicherheit des Fahrbetrie-
bes bzw. der Stromversorgung beein-

trachtigen.
Fahrdienstleiter 22626 01102 Zustandig fur die Linien:
A- Strecke U1, U2, U3, U8, U9, (16%)
NT43 Streckenbereiche:

Sudbahnhof- Heddernheim
Heddernheim- Ginnheim
Heddernheim- Gonzenheim
Heddernheim- Oberursel
Heddernheim- Riedberg
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Anlage 1 Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle

Betriebshof Heddernheim
Abstellanlage Bommersheim
*Besonderheit:

Zustandig fir Stralenbahnlinie 16 im
Bereich der Endstation Wendeanlage
Ginnheim

Fahrdienstleiter
B-Strecke
NT43

22600

01154

Zustandig fiir die Linien:

U4, Us

Streckenbereiche:
Bockenheimer Warte- Seckbacher
LandstralRe

Preungesheim- Hauptbahnhof

Fahrdienstleiter
C-Strecke
NT43

22625

01101

Zustandig fiir die Linien:

U6, U7 (U4* Strab**)
Streckenbereiche:

Enkheim- Hausen

Ostbahnhof- Heerstralle
Uberfihrungsgleis zur StZw
Besonderheit:

Zustandig fir die Linie U4 im Bereich
Schéfflestralle — Enkheim
**Zustandigkeit fur alle Zugfahrten
(auch StralRenbahn) im Bereich Schaff-
lestralie bis zum Uberfiihrungsgleis
Riederbruch/ Ostpark.

Fahrdienstleiter
StralRenbahn
NT43

22628

01105

Zustandig fiir die Linien:

11, 12, 13 (E-Ex), 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21

Streckenbereiche:

alle Stralkenbahnstrecken im Bedie-
nungsgebiet

BUWA- Platz

22627

01103

Zustandigkeit:

An- und Abmelden von Arbeiten an
technischen Einrichtungen der Infra-
struktur. Abschaltung von Brandmel-
dern, Tunnellichtschaltung, Potential-
schaltung, Fahrstromschaltung, etc.
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Anlage 1 Rufnummern der VGF Betriebsleitstelle

Stellplatzbediener 62679251
Betriebshof Ost
NT41

79251

Zustandigkeit

Alle Zugfahrten im Stellwerksbereich
792 (Betriebshof Ost)
Streckenbereich:
Betriebshofgelande Ost zwischen
Seckbacher Landstraflde und Schaff-
lestralRe fur alle Fahrsignale und Glei-
selemente mit der Stellwerksbezeich-
nung 792.

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0
Erstausgabe: Version 1.0

Stand: 01.07.2013
Stand: 01.07.2013

Geschéaftsanweisung Arbeiten im Bereich von Gleisen

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(Nur fuir den internen Gebrauch)

GA - 04

Seite 58 von 81

108



Anlage 2 Lage fehlender Sicherheitsraume in Tunnelanlagen

Anlage 2 Lage fehlender Sicherheitsraume in Tunnelanlagen

Nordlich der Station Willy — Brandt — Platz
Fahrtrichtung Hauptwache vom Sudbahnhof kommend
Im Bereich der Weichenanlage kein Sicherheitsabstand zur Tunnelwand

Der Bereich ist rot/weil gekennzeichnet.

Nordlich der Station Miquel — Adickes — Allee
Im Bereich der Weichenanlage.

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet.

Nordlich der Station Eschenheimer Tor
Im Bereich der Weichenanlage.

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet.

Rampe Scheffeleck
Im Bereich der Weiche.
Sicherheitsraum in der Mitte durch Weichenverbindungen unterbrochen.

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet.

Seckbacher LandstraRe
Zwischen Station Seckbacher Landstrae und Abstellanlage an Stitze
kein Sicherheitsabstand.

Der Bereich ist rot/weily gekennzeichnet.

Gleiswechsel Nordweststadt
Fahrtrichtung Nordwestzentrum von Heddernheimer Landstralle kommend
Im Bereich der Weichenanlage kein Sicherheitsabstand zur Tunnelwand

Der Abschnitt ist an der Tunnelwand gekennzeichnet.
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Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

Mast
Strafie
aT T Regelfahrzeug
Lichtraum
Strafie / \ /
1325 ——»f
2650
4'500 Sicherh
raum
ﬂ‘. B0 Strah
Il Tlogso
Geldnder 0500
IOJ_OQ. Schutz-
| abstand
0.500 5!0__ — — —
—‘———IJ ETX Lo o] 12ag
Bordstein iR

Stadtbahn oder Strallenbahn auf eigenem Bahnkorper mit Seitenmast

Sicherheitsraum auflen
Kennzeichnung -keine -

Maste stehen im Sicherheitsraum, dort Mindestabstand
zum fahrzeug 05m
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Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

Regelfahrzeug

Ve

— 1325 ——

2650

Strafle
Lichtraum
~ Straffe
i
4.500 Sicherheifs
raum
BO Strab
0850
Gelander | 0;500,
0100 .
| 155 h/l:lfzc;
apsran
—_— ]
Sordstein

Straflenbahn oder Stadtbahn auf eigenem Bahnkorper mit Mittelmast

Sicherheitsraum aufien

Kennzeichnung -keine - zwischen den Masten kein Sicherheitsraum
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Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

Mast

2.650 1325

1325

(| ]|l

0225 0225

SOy ' |

— — —_——— — | - L —

Lrdcze o cone ol o N\ NC=>

Stadtbahn oder Straflenbahn auf eigenem Bahnkarper

Sicherheitsraum in der Mitte
Kennzeichnung - paarweise Haltestangen-

Im Sicherheitsraum konnen Stitzen oder Maste stehen
An den Masten nur an einer Seite Sicherheitsabstand 0.500m
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Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

1

j

2.000

.Q g
-— -Uj——-———.

SO0+000y

Stadtbahn im Tunnel zweigleisig

Sicherheitsraum in der Mitte

Kennzeichnung - paarweise Haltestangen oder Haltegriffe an den Stutzer.

Anden Stutzen nur auf einer Seite Sicherheitsabsfand von 0.5m

Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 01.07.2013

Geschéaftsanweisung Arbeiten im Bereich von Gleisen

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main
(Nur fuir den internen Gebrauch)

GA - 04

Seite 63 von 81

113



Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

0.225

2.000
Handlauf
0230 S0 000y
0550 a ;5- ‘t; q.;,:'
Stadtbahn im Tunnel -eingleisig -
Sicherheitsraum aufien
Kennzeichnung - Handlauf an Tunnelwand
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Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

S
9: MYl JO) ctl L

5 0O D 0p0 0
2300800505 §

Stadtbahn im Tunnel zweigleisig

Sicherheitsraum auflen
Kennzeichnung - Handlauf an Tunnelwand-
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Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

Trittstufe
dw;chgehend

Rohrentunnel

Sicherheitsraum auf Kabelkanal kann auf beiden Seiten liegen
.K ennzeichnung - Handlauf und Beleuchtung und Trittstufe -
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Anlage 3 Darstellung von Sicherheitsraumen

1325 |, 1325
0150 . 210

Bahnsfe/‘g '0.800

Kabelkanal

Stadtbahn im Tunnel — Bahnsteigbereich-

Behelfsmafiger Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig
Zwischen den Stlitzen zwischen den Gleisen kein Sicherheitsraum

Bei Arbeiten im Gleisbereich am Hochbahnsteig ist eine Gleissperrung erforder-
lich.
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Anlage 4 Absicherung von Kleinbaustellen insbesondere von Bau- und Instandhaltungsarbeiten an

Bahnubergangen

Anlage 4 Absicherung von Kleinbaustellen insbesondere
von Bau- und Instandhaltungsarbeiten an
Bahniubergangen
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Anlage 5 Sicherung gegen Feuer- und Explosionsgefahren

Anlage 5 Sicherung gegen Feuer- und Explosionsgefahren

1. Die Ausgange aus Raumen durfen nicht verstellt und wahrend der Nutzung nicht verschlos-
sen werden.

2. Notausstiege, Feuerldscheinrichtungen und Hydranten mussen jederzeit frei zuganglich sein.
3. Nach Beendigung der Arbeit ist offenes Feuer zu 16schen und zu kontrollieren.

4. Wo sich leicht entziindbare Gase, Dampfe oder staubférmige Stoffe entwickeln oder ansam-
meln konnen, herrscht Rauchverbot und es darf kein offenes Licht oder Feuer verwendet wer-
den.

5. Die Verwendung von FlUssiggas im Tunnel ist nicht gestattet. Druckgasflaschen dirfen im
Tunnel nur betrieben werden, wenn dies arbeitstechnisch notwendig ist. Die Druckgasflaschen
sind bei langeren Arbeitsunterbrechungen und nach Entleerung aus dem Tunnel zu entfernen.

6. Gebrauchtes Putzmaterial, 6lige Putzwolle und dergleichen sind in nicht brennbaren selbst
schlieRenden Behaltern aufzubewahren.

7. In den Arbeitsraumen darf nie mehr als der halbe Tagesbedarf an Gefahrstoffen aufbewahrt
werden. Das Umfullen von Gefahrstoffen darf nur in dafur vorgesehene und gekennzeichnete
Behaltnisse und in besonderen Raumen vorgenommen werden. Alle Anforderungen aus der
Betriebsanweisung nach § 14 der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

8. Zweiwegefahrzeuge durfen nicht unbeaufsichtigt in der Betriebspause in unterirdischen Ab-
stellanlagen abgestellt werden.
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Anlage 5 Sicherung gegen Feuer- und Explosionsgefahren

WordTiP Vorlage 00067 — INT_feuergef._Arbeiten
| ]
VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main VG r

Erlaubnisschein

fiir Schwei-, Schneid-, L6t-, Auftau- u. Trennschleifarbeiten o. sonstige
feuergefahrlichen Arbeiten

Auftraggeber/Abt.
Auftragnehmer
Arbeitsstelle

Datum/Arbeitszeit von Uhr bis Uhr
Arbeitsauftrag:
Art der Arbeiten: [ ] Schweilken [] Schneiden [ ] L&ten

[ ] Trennschleifen  [] Auftauen [] Sonstiges

Beschreibung

Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten

.
o

Entfernen samtlicher brennbarer Gegenstande und Stoffe, auch Staubablagerungen, im Umkreis von
m und — soweit erforderlich — auch in angrenzenden R&umen
Abdecken der gefahrdeten brennbaren Gegenstande, z.B. Holzbalken, Holzwanden und -fullbéden,
Kunststoffteile usw.
Abdichten der Offnungen, Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlassen mit nichtbrennbaren Stoffen
Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen
Beseitigen der Explosionsgefahr in Behaltern und Rohrleitungen
Léschmittel ist bereitzuhalten: Feuerléscher: [_] Pulver [1co, [sonstige
[ gefullte Wassereimer  [] angeschlossener Wasserschlauch

.
o

Yo ot ot
SOOI

03
o

Brandwache: wéhrend der Arbeit Name

nach Beendigung der Arbeit Name Dauer  Std.

Standort des ndachstgelegenen

Brandmelders. ..o e e e

Alarmieru ng L= 1= (o] o P

Feuerwehr RUf-Nr.... ... e,

Die aufgefiihrten SicherheitsmaRnahmen sind durchzufuhren. Die Unfallverhitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften insbesondere BGV A1 §§ 43, 44 sowie BGV D1, ggf. die Landesverordnungen zur
Verhutung von Branden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten.

Im Auftrag

Datum Unterschrift des Auftraggebers Unterschrift des Ausfiihrenden

Fur die Beschreibung der SicherheitsmalRnahme gegebenenfalls Riickseite benutzen.
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Anlage 6 Verhalten im Brandfall

Anlage 6 Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und tiberlegt zu handeln.

Brand melden

a) Feuerwehr 2 112
b) Betriebsleitstelle & (069) 213-22222
BASA @ 010

Verhalten bis zum Eintreffen der Feuerwehr

Menschenrettung geht vor Brandbekampfung.
Brandbekampfung mit Feuerléscher oder Wandhydranten durchfiihren.

Bei Branden von Gefahrstoffen bzw. unter Spannung stehenden Anlagen kein Wasser verwen-
den.

In verqualmten Raumen geblckt bewegen, da in Bodenndhe noch der meiste Sauerstoff in der
Luft vorhanden ist.

Streckentunnel und unterirdische Stationen zigig Uber die gekennzeichneten Flucht- und Ret-
tungswege verlassen.

Keine Aufzlige benutzen.

Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr

Kurze und sachliche Auskunft geben.

Anordnungen der Feuerwehr Folge leisten.

Lésch- und Rettungsarbeiten nicht behindern.
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Anlage 7 Baustellenbeschilderung

Anlage 7 Baustellenbeschilderung

Mindestabstand von G1 zu G2

Tabelle 1: Mindestabstand G1 zu G2 bei einer Baustellengeschwindigkeit von 20 [km/h]

Streckenhéchstgeschwindigkeit | Mindestabstand G1 zu G2
[km/h] [m/s] [m]
70 19,4 220
60 16,7 160
50 13,9 110
40 11,1 70
30 8,3 30

Ermittlung der Annaherungsstrecke
Folgende Parameter mussen bei der Ermittlung der Annaherungsstrecke berucksichtigt werden.

¢ Signalabgabe Arbeitsgleis raumen
(Zug wahrnehmen, Signalabgabe, Verarbeitung Signal in der Gleisbaustelle)

e R3umzeit der Baustelle’

¢ Signalabgabe Nothalt
(Gefahr wahrnehmen, Signalabgabe, Reaktionszeit Schienenbahnfahrer, Gefahren-
bremsung einleiten)

e Notbremsweg

¢ Sicherheitsaufschlag (Gleiszustand, Gefalle)

' Die Raumzeit der Baustelle muss immer mit dem Bauleiter abgestimmt werden. Die Ermittlung der

R&umzeit durch einen Versuch ist auch zulassig.
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Anlage 7 Baustellenbeschilderung
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Abbildung 1: Erlauterung Abstand Geschwindigkeitsbegrenzungen
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Anlage 8 Geschwindigkeitssignale

Anlage 8 Geschwindigkeitssignale

Bezeichnung | Signalbild | Beschreibung | Bedeutung Erlauterung
G1a Eine dreiecki- Geschwindigkeitsbeschran-
ge, auf der kung ist jede Anderung der
Spitze stehen- zulassigen Geschwindigkeit
de gelbe Tafel nach unten.
mit weillkem
Rand und
schwarzer Die Ziffer in dem Geschwin-
Kennziffer Ankiindigung | digkeitsbeschrankungssignal
der Ge- gibt ein Zehntel der jeweiligen
G1b Eine gelb oder schwindig- Geschwindigkeit an.
weild leuch- )
tende Kennzif- keitsbe- Eine zusatzliche hochgestellte
for. schrankung | ziffer Iasst die Addition von
5 km/h zu
Bei be-
schranktem
Raum kann
die Dreiecks-
spitze nach
oben zeigen.
G2a
3 Eine recht-
eckige gelbe
Tafel mit wei-
Rem Rand und Beginn der
1 5 schwarzer Geschwin-
Kennziffer digkeitsbe-
schrankung
G2b Eine gelb oder

weild leuch-
tende Kennzif-
fer
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Anlage 8 Geschwindigkeitssignale

Bezeichnung | Signalbild | Beschreibung | Bedeutung Erlauterung

G3 Eine recht- Ende der Wenn die Zugspitze das Signal
eckige weille Geschwin- passiert hat, darf wieder be-
Tafel mit digkeitsbe- schleunigt werden
schwarzem ,E“ | schrankung

G4 Eine recht- Beginn der Zeigt Anderungen der zuldssi-
eckige weille Geschwin- gen Geschwindigkeit nach

5 Tafel mit digkeitserh0- | oben an, kann auch anstelle

schwarzem hung von Signal G3 verwendet wer-
Rand und den
schwarzer
Kennziffer
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Anlage 9 Schutzsignale

Anlage 9 Schutzsignale

Bezeichnung | Signalbild | Beschreibung Bedeutung | Erlauterung
Sh1 Eine quadratische Zwangshalt | Kennzeichnet Stellen, an
gelbe Tafel mit denen bei Fahren auf
waagerechtem gru- Sicht in jedem Fall anzu-
nem Streifen halten ist
Sh2 Eine rechteckige Schutzhalt Weiterfahrt ist unzulassig
- rote Tafel mit wei-
Rem Rand
Sh3b {\) K/\) Eine weil-rot-weile | Nothalt Das Signal ist zu geben,
:w/ ~/| Fahne —oder  der bis es erkennbar aufge-
Arm im Kreis be- nommen worden ist.
wegt
Der Zug ist auf kirzestem
Sh3c i\ Eine Lampe, mog- Weg anzuhalten und fest-
/ lichst rot abgeblen- ~ubremsen.
Q ) det, oder ein leuch-
k/ tender Gegenstand Die Betriebsleitstelle ist zu
im Kreis bewegt informieren
Sh3d Ein rotes Licht blin- | Halt durch Auf eine Gefahrenbrem-
. kend Gefahren- sung kann verzichtet wer-
bremsung. den, wenn bei Einfahrt vor
blinkend . .

Weiterfahrt dem Sh3d, dem Bahnstei-

erst nach ganfang oder einem even-

Erléschen tuell vorhandenen Hinder-

des Signals | nis angehalten werden

oder auf kann.

Anordnung Bei Ausfahrt muss sofort
eine Gefahrenbremsung
erfolgen.
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Anlage 9 Schutzsignale

Bezeichnung | Signalbild | Beschreibung Bedeutung | Erlauterung
Shé Ein rot-weil3es Zei- | Grenzzei- Kennzeichnet die Stelle,
chen oder eine ent- | chen bis zu der bei zusammen-
C; sprechende Markie- laufenden Gleisen ein
rung im Gleisbe- Gleis besetzt werden darf
reich
Sh7 Eine rechteckige Haltetafel Kennzeichnet die Stelle,
schwarze Tafel mit an der die Spitze des Zu-
weillem ,H, noti- ges halten soll.
gt'anfallls erganzt um Hinweise konnen sein:
Hinweise _ Zuglinge
— Wagentyp
— Rangierfahrt
— Uberflihrung
Sh10 Eine quadratische Weiche Der Pfeil kennzeichnet die
:> gelbe Tafel mit ei- muss in Hauptfahrtrichtung der
nem ausgestanzten | Pfeilrichtung | Weiche.
Pfeil zuruckge- Wenn eine mit Signal
stelltwerden | 510 peschilderte Weiche
gestellt wurde, muss sie
nach dem Befahren wie-
der in Pfeilrichtung zu-
rickgestellt werden
Sh11 Eine quadratische Weiche ist Eine mit Signal Sh11 be-
@ gelbe Tafel mitei- | blockiert schilderte Weiche darf

nem ausgestanzten
Kreis

nicht ohne Auftrag der
Betriebsleitstelle gestellt
werden
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Anlage 9 Schutzsignale

Sh12

Eine quadratische
rote Tafel mit einem
ausgestanzten Pfeil

Weiche mit Wei-
chenrickstellein-
richtung

Die Pfeilrichtung
kennzeichnet die
Hauptfahrtrichtung
der Weiche mit
Weichenrickstel-
leinrichtung.

Wenn eine Weiche
mit Weichenrlck-
stelleinrichtung
zum Rangieren
gestellt wurde,
muss sie nach dem
Rangiervorgang
wieder in die
Hauptfahrtrichtung
zurtickgestellt wer-
den

Sh14

Arbeiten
auf

Blinkende weilte
Flache mit der Auf-
schrift ,Arbeiten auf
der Strecke”

Die Tunnelbeleuch-
tung ist eingeschal-
tet. Mit Personen im
Tunnel oder Gleis-

der Strecke

bereich muss ge-
rechnet werden. Es
gilt ,Fahren auf
Sicht“. Bei der Fahrt
sind wiederholt
Warnsignale zu
geben. Die Ge-
schwindigkeit ist
den Verhaltnissen
anzupassen.

Den Anordnungen
des Sicherungspos-
tens ist Folge zu
leisten.

Die eingeschaltete
Tunnelbeleuchtung
bedeutet ,Fahren
auf Sicht“, auch
wenn das Transpa-
rent dunkel ist.

Das Transparent
kann bei Einfahrt in
Wende- und Ab-
stellanlagen von
Hand eingeschaltet
werden

Stand: 01.07.2013
Stand: 01.07.2013

Version 1.0
Version 1.0
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Anlage 10 Warnsignale des Sicherungspostens

Anlage 10 Warnsignale des Sicherungspostens
Bezeichnung Warnsignal Bedeutung Erlauterung
Ro1 Mit dem Horn oder Tyfon ein | Vorsicht! Im Nachbargleis
langer Ton als Mischklang nahert sich ein Fahrzeug.
aus zwei verschieden hohen
Toénen
Ro2 Mit dem Horn oder Tyfon Arbeitsgleis raumen!
zwei lange Tdne nacheinan-
der in verschiedener Tonlage
Ro3 Mit dem Horn oder Tyfon Arbeitsgleis schnellstens
mindestens finfmal zwei kur- | rdumen!
ze Tone nacheinander in
verschiedener Tonlage
Uuuuu
Uuuuu
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Anlage 11 Sicherungsanweisung fiir Arbeiten im Bereich von Gleisen

Anlage 11 Sicherungsanweisung fiur Arbeiten im Bereich
von Gleisen

WordTip Vorlage 00069 — INT_Sicherungsanweisung

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main ‘,G r
Sicherungsanweisung fir Arbeiten im Bereich von Gleisen

Unternehmen/Firma

(Name, Anschrift)

BaumaBnahme:
(Art und Umfang)

Ort/ Termin:
Erforderliche SicherungsmaRBnahmen: (Beschreibung der Art der Sicherung,

Beschilderung, Anzahl und Standort der Sicherungsposten, Geschwindigkeits-
begrenzungen, Auflagen der Behoérden, Einsatz von Warnposten, Koordinator, etc.)

Sicherungsaufsichtskraft:

(Anschrift/ Unternehmen,
Telefon)

(Datum, Unterschrift)

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass mit Sicherungsaufgaben betraute Personen
(Sicherungsposten, Sicherungsaufsicht, etc.) geschult und innerhalb Jahresfrist wiederholt
unterwiesen sein mussen. Alle Anforderungen der Unfallverhutungsvorschriften,
insbesondere der BGV D33, BGV C22, BGV D30 und der Dienstanweisung der
Verkehrsgesellschaft mussen befolgt werden.

Bauleiter:

(Anschrift/ Unternehmen,
Telefon)

(Datum, Unterschrift)

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
-fur den Bahnbetreiber-

Im Auftrag
‘(Name, Abteiung) T T (Datum, Unterschrifty
Aktuelle Ausgabe:  Version 1.0 Stand: 01.07.2013 GA - 04
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Stichwortverzeichnis

81

Stichwortverzeichnis

Bauleiter 8, 17,19

Dienstfahigkeit 9, 19

Einzelganger 9, 53

Fahrbereich 10, 36, 38, 39
Fahrleitung 9, 10, 11, 24, 25, 44, 51
Gleisbereich 8, 11,12, 17, 20, 28
Gleissperrung 18, 36

Kleingruppe 11, 41, 53

personliche Schutzausristung 20, 45
Ruckleitung 9, 11, 24, 25
Sicherheitsraum 12, 26, 36, 37, 38, 59, 60

Sicherungsanweisung 14, 30, 80
Sicherungsaufsichtskraft 12, 17, 29, 35

Sicherungsposten 9, 12, 16, 18, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 53

Tauglichkeit 12, 19, 29
Tunnelpotenzial 12, 49
Unternehmer 12, 14

verantwortlicher Mitarbeiter des
Bahnbetreibers 6, 13, 14, 17, 29, 30,
36, 43

Warnkleidung 20, 33, 41
Warnposten 13, 34

Version 1.0
Version 1.0
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Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

10.06.2026

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen
SKONTO
Skonto zugelassen Ja
Zahlungsziel 14 Tag(e)
(falls zugelassen)
Skonto %
AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN
1 SiGeKo-Leistungen 2024-2026 EUR ..o,
11 SiGeKo-Leistungen EUR ..o,
Hinweis
Die Ausfiihrung der Leistung reicht vom 20.12.2024 bis
einschlief3lich den 20.12.2026.
Die Ausfiihrungszeiten der Leistungen, insbesondere der
Begehungen, ist grundséatzlich werktags zwischen 07:00Uhr und
18:00 Uhr einzuplanen. Sollten Einséatze aulRerhalb dieser Zeiten
erforderlich werden, wird dies separat vergutet.
Die Mengenangaben stellen unverbindliche Schatzmengen auf
Jahresbasis dar, die ausschlief3lich der Auswertung dienen und
keinen Anspruch auf Beauftragung begriinden (vgl. Ziff. 1.1 der
Besonderen Vertragsbedingungen fir Rahmenvereinbarungen).
1.1.10 Planung der Ausfiihrung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 8000 St e
19% 80,00 St oo 150 5
Beratung bei der Planung der Baustelleneinrichtung. Festlegung
der wesentlichen téatigkeits- und baustellenspezifischen
MaRnahmen. Erstellen der Vorankiindigung. Erarbeitung eines
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und Ubermittlung in
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digitaler Form an den AG. Berlcksichtigung der allgemeinen
Grundséatze nach 84 Arbeitsschutzgesetz.

1.1.20 Ausfuhrungsphase/ Begehung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 0000 St e
19% 300,00 St prol,00St
Einmalige Bekanntmachung und Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes. Umsetzung der erforderlichen
Arbeitsschutzmafnahmen durch die beteiligten Firmen. Kontrolle
der Unternehmer ohne Beschaftigte.
Koordinierung der Uberwachung bei der ordnungsgemafen
Anwendung der Arbeitsverfahren. Uberwachung der Einhaltung der
Baustellenordnung zur
Vermeidung gegenseitiger Gefahrdungen. Anwendung der
allgemeinen Grundsétze
nach 84 des Arbeitsschutzgesetzes. Durchfuhrung und
Dokumentation von Sicherheitsbegehungen. Dokumentationen der
Sicherheitsbegehungen sind noch am gleichen Tag an den AG und
den AN Bau per Mail zu senden. Die Einhaltung der beanstandeten
Mangel ist spatestens bei der nachsten Begehung zu kontrollieren.
Pro Woche ist eine Beheung der Baumafinahme duchzufiihren.
Abgerechnet wird pro Anzahl Begehungen.
ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass

(netto)

Nachlass

(netto)

Summe inkl. Nachlass

(netto)

Umsatzsteuer

Summe

(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 10.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 10.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 10.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 144/26 - RV SiGeKo-Leistungen

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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